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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Ausschusses für Jugend, Sport, 
Soziales, Kultur und 
Bildungswesen
n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und 
Ratsherren sowie bürgerlichen 
Mitglieder

Der Vorsitzende des Ausschusses 
für Jugend, Sport, Soziales, Kultur
und Bildungswesen
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Sabine Kählert
Zimmer: 205  2. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-200
Fax: 04122-9572-222
E-Mail:        sabine.kaehlert@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 02.09.2014

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer öffentlichen Sitzung

des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen

am Montag, den 15.09.2014 um 19:30 Uhr im  Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, 
Wittstocker Str. 7 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

Öffentlicher Teil

1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit   
2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.06.2014   

4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse   

5 Berichte der Verwaltung   VO/14/887

6 Bericht aus der Jugend- und Schulsozialarbeit   VO/14/903

7 Berichtswesen gem. Richtlinien; Sozialdaten zum 30.06.2014   VO/14/897

8 Anfragen von Ausschussmitgliedern   

9
Antrag des TUS Esingen auf Gewährung eines Zuschusses zu 
den Fahrtkosten für die Bundesliga-Saison 2014/2015 der 
männlichen A-Jugend   

VO/14/888

10 Budgetierungsvorschlag für den Zuschuss zum Betrieb der 
Stadtbücherei Tornesch   VO/14/905

11 Sanierung der Küche in der AWO-Kindertagesstätte "Lüttkamp"   VO/14/830-1
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12
Doppische Haushaltsplanung Nachtrag 2014;
Entwurf des anzupassenden Teilergebnis- und Teilfinanzplanes 
des Amtes für soziale Dienste   

VO/14/906

13
Neufassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages und mögliche 
Weisung der Stadt Tornesch zur Neufassung der 
Verbandssatzung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen   

VO/14/907

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

14 Berichte der Verwaltung - nicht öffentlicher Teil -;
Vertragsangelegenheiten   VO/12/430

15

Antrag der Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch 
von 1985 e. V. vom 28.03.2014 auf Bezuschussung der 
Restaurierung einer Alkovenwand mit Uhrenschrank und 
Einrichtung einer Stube im volkskundlichen Museum am Mölln 
Hof   

VO/14/827-1

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Horst Lichte
Vorsitzender
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/887

öffentlich
12.08.2014

Sabine Kählert
Horst Lichte
Sabine Kählert

Berichte der Verwaltung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.09.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Bereich Jugend, Sport, Soziales, Senioren

1. Kleine Riesen und Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen (ATS)
Die Suchtberatungsstelle erhält für das Projekt „Kleine Riesen“ unbefristet einen jährlichen 
Zuschuss in Höhe von 4.900,-- €, um die erforderliche personelle Ausstattung sicherstellen 
zu können. Anliegend sind ein Tätigkeitsbericht für das Projekt und ein Tätigkeitsüberblick 
der ATS beigefügt. 

2. Sanierung des Kinderspielplatzes an der Knicktwiete
Die Sanierung des Kinderspielplatzes ist Anfang August diesen Jahres gemäß 
Beschlussfassung unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der durchgeführten Kinder- 
und Jugendbeteiligung erfolgt.

3. „Spielplatzbegehung 2014“
Im vorliegenden Sitzungsplan der Stadt Tornesch ist kein Termin für die Durchführung der 
diesjährigen Spielplatzbegehung vorgemerkt. Aufgrund des Sachverhaltes, dass der 
überwiegende Teil der Spiel- und Freizeitflächen zwischenzeitlich rd. 20 Jahre alt ist, liegt 
der Verwaltung eine Stellungnahme des Leiters des Bauhofes einzelner reparatur- bzw. 
sanierungsbedürftigen Anlagen vor. Verwaltungsseitig wird daher vorgeschlagen, in diesem 
Jahr neben der Begehung des neu gestalteten Kinderspielplatzes an der Knicktwiete drei 
weitere Spielflächen in Augenschein zu nehmen. Terminvorschlag: 14. Oktober 2014, 
17.00 Uhr 

4. Gewährung des „KiTa-Talers “ bei Betreuung in Tagespflege gemäß den gültigen
 Richtlinien der Stadt Tornesch ab dem 01.01.2014
Für den Zeitraum ab 01.01.2014 bis einschließlich 31.07.2014 liegen der Verwaltung 
insgesamt 41 Anträge zur Abrechnung vor. Bereits im März dieses Jahres wurden alle 
Antragsteller/innen über die erfolgte Anpassung der Richtlinien  der Stadt Tornesch der 
Änderungen über mögliche Zuschussgewährungen des Kreises Pinneberg in Kenntnis 
gesetzt. Eine abschließende Bearbeitung konnte bis zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung 
erst zu 5 Einzelfällen erfolgen, da von den Eltern erst jetzt die ersten  Bescheide des Kreises 
Pinneberg über die Differenzkostenübernahme  sowie ein Nachweis über die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Betreuungsstunden in Tagespflege eingereicht werden.  
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5. Abgleich der Wartelisten in den Kindertagesstätten zum Aufnahmetermin 01.08.2015
Aufgrund der späten Ferienzeiten in diesem Jahr sowie Urlaubsabwesenheiten einzelner 
KiTa-Leiterinnen in den Herbstferien wird  der Wartelistenabgleich zum 01.08.2015 
voraussichtlich erst am 19. November  2014 erfolgen. Lt. Einschätzung der Verwaltung zum 
jetzigen Zeitpunkt  sind im Kindergartenjahr 2015/2016 in den bestehenden  Einrichtungen 
neben der Einstellung der Evangelischen Spielstunde „Am Bonhoefferhaus“ ab 01.08.2015   
keine weiteren Maßnahmen angezeigt. 
Die  Maßnahme Planung auf Grundlage der Ergebnisse aus dem Wartelistenabgleich 
2015/2016 sowie Berücksichtigung der Beratungsergebnisse über die Sanierung der DRK-
Kindertagesstätte  wird voraussichtlich im Frühjahr 2015 vorgestellt werden können.

6. Sanierung oder Neubau der DRK-Kita Friedlandstraße
Entsprechend des Beschlusses in der Sitzung am 23.06.2014 wurde zwischenzeitlich 
untersucht, ob die Möglichkeit besteht neben der Option einer Sanierung des bestehenden 
Gebäudes auch die Möglichkeit eines Neubaus unter Einbeziehung des Parkplatzes des TC 
Tornesch besteht. Das Ing. -Büro Frank Haartje wies unter Vorlage von Grobplanungen erste 
Ideen für einen möglichen Neubau einer Kindertagesstätte vor. Diese Planungen werden 
jedoch noch im Hinblick auf die Gestaltung der Außenfläche verfeinert. Es besteht jedoch 
seit dem 28.08.2014 Klarheit darüber, dass unter Einbeziehung des Parkplatzes des TC 
Tornesch die Möglichkeit besteht auf dem genannten Gelände neben dem laufenden Betrieb 
der derzeitigen Einrichtung, aber auch der geplanten Realisierung der Tennisplatz-
Überdachung ein neues Gebäude zu errichten. Der Vorsitzende des TC Tornesch, Herr 
Sven Sommer, hat bei der Vorstellung der Grobplanung im Namen des Vereins sein 
Einverständnis zur Bereitstellung des Parkplatzes erteilt, weil die Möglichkeit aufgezeigt 
wurde, dass auch in einer Bauphase die Frühjahrsplatzsanierung möglich ist. Zudem wurde 
verwaltungsseitig zugesichert, dass der Parkplatz der Gemeinschaftsschule genutzt werden 
darf. Es ist jedoch erforderlich diese beiden Maßnahmen zeitlich abgestimmt zu planen. 
Dabei wäre es wegen der baulichen Abläufe erforderlich zunächst in 2015 die Überdachung 
der Tennisplätze und dann in 2016 mit einem eventuellen Neubau eines 
Kindergartengebäudes zu beginnen. Wie bereits vorgestellt, belaufen sich jedoch die 
Mehrausgaben im Vergleich eines Neubaus zu einer Gebäudesanierung auf 1.000.000,-- €. 
Deshalb wird nochmal überprüft, ob ggfs. Anspruch auf einen Zuschuss für die zusätzlichen 
Kindergartenplätze bestehen würde, die jetzt aufgrund der zu kleinen Gruppenraumgrößen 
geschaffen werden würden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob ggfs. zusätzlicher Bedarf 
für Flüchtlingskinder, die dringend die deutsche Sprache erlernen müssen, bevor die 
Einschulung erfolgt, besteht. Diese Einrichtung würde sich dafür anbieten, da sie bereits 
zusätzliche Fördermittel für eine anerkannte Sprachförderung erhält. 
Die Zeit bis zur nächsten Sitzung am 27.10.2014 wird daher verwaltungsseitig noch benötigt, 
um alle Daten, Bauzeitenpläne und auch eventuelle Fördermöglichkeiten eines Neubaus mit 
dem Kreis Pinneberg abzustimmen, damit eine vollständige Entscheidungsgrundlage 
vorgelegt werden kann. 
Die Beschlussvorlage wird zu dieser Sitzung ausgearbeitet werden. 
7. Seniorenbeirat
Das Mitglied der ersten Stunde des Seniorenbeirates der Stadt Tornesch Herr Heinrich 
Schopnie sowie Herr Jürgen Hesse haben ihren Sitz im Seniorenbeirat niedergelegt.  

8. Stadtteilbüro
Die aktuelle Belegungsliste ist beigefügt. Die Vormittage werden derzeit in der 
Einzelbuchung vergeben, weil verwaltungsseitig geprüft wird, ob auch zukünftig Deutsch-
Kurse für AsylbewerberInnen abgehalten werden sollten. Zudem wird derzeit geprüft, ob die 
Schuldnerberatung dort ihre Sprechzeiten abhalten wird.  Der Entwurf des Mietvertrages 
befindet sich noch in der Prüfung. Ein weiterer Gesprächstermin ist für Montag, den 
01.09.2014 terminiert. Derzeit ist die Kostenmiete mit 10,41 € ermittelt worden. Es fehlen 
noch einige Schlussrechnungen, so dass noch Veränderungen möglich sind.
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9. Finanzierungsvereinbarung für die Kindertagesstätte der WABE e. V. Weltenbumml-
 ler in der Pommernstraße 99 und neues Farbkonzept für das Gebäude
Wegen der Unzufriedenheit mit der Außengestaltung des Gebäudes laufen noch die 
Verhandlungen mit WABE e.V. Wegen der öffentlichen Förderung ist auch noch Kunst am 
Bau vorzunehmen. WABE hat sich entschieden diese Verpflichtung am Gebäude zu erfüllen 
und will diese Kunst in farblicher Gestaltung und Glaswindfängen durch den Tornescher 
Künstler Jörgen Habedank erfüllen. Dabei sollen die Farben der Außenfassaden im Quartier 
gewählt werden. Eingangsbereich und Stadtteilbüro sollen sich farblich und durch 
Glaswindfänge absetzen. Der Entwurf soll am 01.09.2014 unter Beteiligung der Verwaltung 
vorgestellt werden.
Die bisher gültige Finanzierungsvereinbarung wurde erneut bis zum 31.12.2014 verlängert, 
um alle Baukosten zu berücksichtigen. Am Mittwoch, den 17.08.2014 fand in der Gemeinde 
Rellingen ein sogenannter „Kindergartengipfel“ statt, an dem im Rahmen einer 
Bürgermeisterkonferenz alle Kommunen des Kreises Pinneberg teilgenommen haben. Es 
stellte sich heraus, dass alle Kommunen von einer Defizitabdeckung im Bereich der 
Kindergartenfinanzierung zu einer Bezuschussung pro gegebene Betreuungsstunde bzw. 
pro besetzten Platz wechseln möchten. Wichtig ist dafür jedoch, dass die tatsächlich 
anzuerkennenden Sachkosten, Mietkosten und Personalkosten ermittelt werden. Derzeit ist 
auf Landesebene eine Professorin aus dem Bereich der Betriebswirtschaft beauftragt 
worden die zu berücksichtigenden angemessenen Sachkosten für eine Kindertagesstätte zu 
ermitteln. Zudem steht auch die Gemeinde  Rellingen mit Ihrer fast identischen 
Kindertagesstätte der WABE e. V. noch in Verhandlungen. Es ist ratsam, zunächst die 
Untersuchungsergebnisse der Wirtschaftsprofessorin abzuwarten und die Verhandlungen 
gemeinsam mit der Gemeinde Rellingen zu führen. Deshalb wird es vermutlich erforderlich 
sein, die derzeit gültige Finanzierungsvereinbarung um ein weiteres Jahr bis 31.12.2015 zu 
verlängern. Eine Besprechung mit der WABE e. V., bei der nochmals die tatsächlichen 
Baukosten erläutert werden, ist für den 01.09.2014 terminiert. In diesem Gespräch wird 
geklärt werden, wie weiter für den Übergang (bis zur Vorlage der erwähnten 
Untersuchungsergebnisse) verfahren werden soll. 
Der Bericht wird in der Sitzung mündlich ergänzt werden. 

10. Sozialstaffelberechnung für Betreuungsgebühren in Kindertagesstätten 
Zum 01.08.2014 hat die Stadt Tornesch die Berechnung der Betreuungsgebühren in 
Kindertagesstätten nach Sozialstaffel des Kreises Pinneberg übernommen. Leider wurden 
die vertraglich zugesicherten Berechnungsprogramme sowie das Handbuch für die 
Sozialstaffel erst Mittel Juli 2014 vom Kreis Pinneberg zur Verfügung gestellt und danach 
noch mehrfach Fehler im bereitgestellten Programm korrigiert, was einerseits zu 
Korrekturberechnungen und andererseits zu erheblichen Arbeitsrückständen führte. Derzeit 
liegen noch 70 unbearbeitete Ermäßigungsanträge vor. Es wird versucht diese Rückstände 
in Mehrarbeit abzuarbeiten. 

11. Neufinanzierung der Ausbildung der Tagesmütter und 
Kindertagespflegestellenvermittlung
Der zwischen dem Kreis Pinneberg und der AG der Familienbildungsstätten geschlossene 
Vertrag für die Ausbildung der Tagesmütter und der Kindertagespflegestellenvermittlung läuft 
zum 31.12.2014 aus. Wunsch der Kommunen des Kreises Pinneberg war nunmehr an der 
Entwicklung der Neufinanzierung beteiligt zu sein. 
Gegenwärtig beinhaltet das bestehende Finanzierungsmodell neben dem Anteil des Kreises
Pinneberg eine Finanzierung mit Anteilen der Städte und Gemeinden. Einige Kommunen des 
Kreises Pinneberg regten nunmehr an, die Finanzierung der Kindertagespflege aus 
Verwaltungsvereinfachungsgründen ausschließlich über die Kreisumlage zu regeln. Dies 
hätte jedoch den Nachteil, dass finanzstärkere Gemeinden einen verhältnismäßig höheren 
Anteil für diese Aufgaben aufwenden müssten als finanzschwächere, unabhängig vom 
Umfang der Inanspruchnahme der Kindertagespflege in den jeweiligen Gemeinden. Deshalb 
wurde von dieser Idee Abstand genommen. 
Es wurde eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der zuständigen Mitarbeiterinnen des Kreises 
Pinneberg sowie VertreterInnen des Amtes Elmshorn-Land, der Stadt Pinneberg, der Stadt 
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Elmshorn sowie der Stadt Tornesch gebildet, die in insgesamt 3 Arbeitssitzungen (3. Am 
09.09.2014) zu folgenden Ergebnisse gekommen ist:
1. Insgesamt sind Gesamtkosten in Höhe von 448.300,-- € zu finanzieren. 
2. Der nach Interessenbekundungsverfahren zu schließende Vertrag soll für 5 Jahre
    geschlossen werden.
3. Nach dem Wunsch der Vertreterinnen der Städte und Gemeinden der Arbeitsgruppe soll
    davon der Kreis Pinneberg den größeren Anteil in Höhe von 246.400,-- € und die Städte
    und Gemeinden 201.700,-- € tragen, weil die letzteren in den vergangenen Jahren die
    Kostensteigerungen gedeckt und auch zusätzliche Serviceleistungen eingekauft haben. 
    In den neu zu schließenden Vertrag sollen alle Leistungen aufgenommen werden. So
    auch die Vor-Ort-Vermittlung in der Stadt Tornesch, die die Städte Tornesch und Uetersen
    bislang zusätzlich getragen haben. 
4. Nach der bereits heute bestehenden Regelung sollen die „Gemeindeanteile“ im Verhältnis
    70% fix (nach Einwohnerzahl) und 30% variabel (nach Anzahl der 0-3-Jährigen) ermittelt
    werden. Als Berechnungsgrundlage sollen die Daten der 0-3-Jährigen anhand der an die
    Kita-Aufsicht (für Kindertagesstätten-Entwicklungsplan) gemeldeten Einwohnermeldeda-
    ten zum Stichtag 31.12. verwendet werden. Für die Berechnung der Anteile werden die
    Daten der drei zurückliegenden Geburtenjahrgänge verwendet.

Für die Stadt Tornesch ergibt sich nach vorläufigen Berechnungen ab 2015 eine jährliche 
Zahlungsverpflichtung in Höhe von 8.895,46 €. Bislang wurde für die Ausbildung von 
Tagesmüttern und die Tagespflegestellenvermittlung sowie Vor-Ort-Vermittlung ein Betrag in 
Höhe von 8.196,14 € zur Verfügung gestellt. Der Betrag in Höhe von 8.895,46 € würde über 
5 Jahre festgeschrieben werden, wenn auch die Kreisgremien (Jugendhilfeausschuss) den 
Arbeitsergebnissen der Arbeitsgruppe folgen würden. 

Zeitgleich würde der Kreis Pinneberg die Gemeindeanteile einziehen, weiterleiten und die 
Verwendungsnachweise prüfen. Dafür werden keine Kosten erhoben, deshalb hat man sich 
auf ein möglichst „schlankes“ Verwaltungsverfahren  im Sinne aller Beteiligten geeinigt.
Ein Vertragsentwurf für diese Aufgabenwahrnehmung ist in Bearbeitung. Dieser bedarf 
jedoch ebenfalls noch der Zustimmung der Kreisgremien.
Für den Fall, dass diese den gesamten Arbeitsergebnissen zustimmen, sind auch die 
Beschlüsse der jeweiligen Kommunen einzuholen. Dies ist für die Sitzung am 27.10.2014 
und danach in der Ratssitzung am  09.12.2014 geplant. Hierzu wird der abgestimmte 
Vertragsentwurf beigefügt werden. 
  

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Tätigkeitsbericht „Kleine Riesen und Tätigkeitsüberblick der ATS 2013
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/903

öffentlich
27.08.2014

Dieter Krüger

Sabine Kählert

Bericht aus der Jugend- und Schulsozialarbeit
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.09.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

                                              Bericht des Fachdienstleiter Jugend

Der Bericht bezieht diesmal auf die Feriengestaltung des Jahres und die personellen 
Veränderungen, die zum jetzigen Zeitpunkt geklärt sind. Der Schwerpunkt im 
nächsten Bericht, sollte der Schulsozialarbeit gelten. 

1. Bericht aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit

1.1 Personal 

Die Personalsituation wurde mit der Neueinstellung einer Erzieherin entschärft. 
Die ausgebildete Erzieherin wird mit 30 Std. pro Woche die offene Kinder- und 
Jugendarbeit unterstützen. Die zweite Stelle konnte noch nicht besetzt werden, 
da hierfür keine geeignete Kraft gefunden werden konnte. Ziel ist es aber, auch 
diese Stelle zeitnah zu besetzen. 
1.2 Öffnungszeiten

Das Jugendzentrum hat folgende Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag : 12.00 Uhr – 20.00 Uhr
Freitag                           : 12.00 Uhr – 22.00 Uhr
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat geöffnet:
                                        14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Die oben genannten Öffnungszeiten werden nun bis zum Ende des Jahres 
verbindlich eingehalten. Eine Überprüfung der Bedarfe wird während dieser Zeit 
zeigen, ob der tatsächliche Bedarf gedeckt ist.
1.3 Ferienprogramme

Ein Osterferienprogramm wurde, wie bereits berichtet, nicht durchgeführt. 
Da die Personalstärke für ein reduziertes Sommerferienprogramm ausreichte, hat 
das Jugendzentrum ein dreiwöchiges Programm durchgeführt. Zudem wurde eine 
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Ferienfahrt für Jugendliche durchgeführt. An der Fahrt nahmen 24 Jugendliche 
teil.
Während der Ferienfahrt des Jugendzentrums, wurde das Jugendzentrum von 
der JSS zur Durchführung des eigenen Ferienprogramms genutzt.
In der dritten Ferienwoche fand eine Zirkuswoche statt, die von der 
Stadtjugendpflege angeboten wurde. An diesem Angebot nahmen 26 Kinder teil. 
Am Sommerferienprogramm haben insgesamt 87 Kinder und Jugendliche 
teilgenommen.  
Für die Herbstferien wird zurzeit ein Ferienprogramm erstellt. Es soll an jedem 
Ferientag mindestens ein Angebot stattfinden. 
1.4 Weltkindertag

Der Weltkindertag in diesem Jahr ist der 20ste, den die Stadt über das 
Jugendzentrum ausrichtet. Aus diesem Anlass ist neben der Feier am 21.09. im 
Rahmen eines großen Spielfests, ein Konzertabend geplant.
Das Konzert ist für den 20.09. geplant. Zu diesem Konzert sind vier 
TeilnehmerInnen der DSDS- Staffel eingeplant, die ihr Kommen bereits zugesagt 
haben. Das Jott  Zett Team ist mit der Organisation dieses Wochenendes vollauf 
beschäftigt.   

  
2. Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit hat an der JSS den Abgang der Stelleninhaberin mitzuteilen. 
Eine      Nachbesetzung ist zum 01.09. bereits in die Wege geleitet worden.
Zur nächsten Ausschusssitzung ist geplant die Schulsozialarbeit im Schwerpunkt zu 
thematisieren.

                                                  Zusammenfassung 

Die Personalwechsel beschäftigen die Fachdienstleitung Jugend noch immer, 
womit es immer wieder zu Schwierigkeiten im Arbeitsfeld kommen kann. Der 
Unterzeichner ist aber zuversichtlich, dass diese Schwierigkeiten bis zum Ende 
des Jahres geklärt werden können. 
 

                       
    Dieter Krüger, FDL-Jugend                  

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/897

öffentlich
21.08.2014

Sabine Kählert
Horst Lichte
Katja Koch

Berichtswesen gem. Richtlinien; Sozialdaten zum 30.06.2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.09.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
29.09.2014 Hauptausschuss

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

 Arbeitslosenquote Dezember 2013 Juni 2014
im Kreis Pinneberg 5,2 % 5,3 %

 
 
Erläuterungen zur Arbeitsmarktlage am 30.Juni 2014:

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Pinneberg hat sich im Juni im Vergleich zum Mai um 143 auf 
8.852 verringert.
Gegenüber dem Vorjahr liegt die Zahl um 333 Personen oder 3,9 % höher. Die 
Arbeitslosenquote ist von 5,4 % im Vormonat auf 5,3 % zurückgegangen. Vor einem Jahr 
hatte sie 5,2 % betragen.

Arbeitgeber gaben dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Elmshorn 
und des Jobcenters Kreis Pinneberg 564 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen neu zur 
Besetzung auf. Seit Jahresbeginn wurden damit 3.119 Stellen gemeldet (13,5 % mehr als im 
ersten Halbjahr 2013).
Insgesamt sind derzeit 1.796 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen von den 
Unternehmen im Kreis Pinneberg zur Besetzung gemeldet. Das Angebot an gemeldeten 
Arbeitsstellen ist damit zum Mai um 121 Stellen gestiegen. 

Ausbildungsmarkt:
Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober letzten Jahres meldeten sich 1.748 
Bewerber für Berufsausbildungsstellen, das waren 6,8% mehr als im Vorjahreszeitraum. 
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Zugleich gab es 1.621 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Plus 
von 9,2%.
Ende Juni waren 662 Bewerber noch unversorgt und 672 Ausbildungsstellen noch 
unbesetzt. 

 (Quelle: Auszug aus dem Internet: www.jobcenter-kreis-pinneberg.de)
 
 
 
Übersicht über Sozialhilfeleistungen des I. Halbjahres 2014 ( auszugsweise)
  

Sozialleistung/ Hilfeart
Fallzahlen 
(Vorjahr) 
31.12.13

Fallzahlen
30.06.2014

 

Personen
30.06.2014

 
Männl. Weibl.

Kosten ((Vorjahr) 
01.01.-31.12.13

€

Kosten
30.06.2014

 
€

Grundsicherung im 
Alter und bei 
Erwerbsminderung

80 86 102 49 53 378.281,04 207.229,32

Hilfe zur Pflege außer- 
halb von Einrichtungen 12 12 12 3 9 85.400,86 45.374,61

Hilfe zur Pflege 
innerhalb von 
Einrichtungen

49 46 46 17 29 671.997,47 343.784,10

Wohngeld/ 
Lastenzuschuss 11   --------- --------- --------   

Wohngeld/ 
Mietzuschuss 104   --------- --------- --------   

 
 
 
Erläuterungen:
 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 
Die Fallzahlen im Bereich Grundsicherung sind leicht gestiegen. Worauf auch die 
Kostensteigerung zurückzuführen ist. Außerdem erfolgte zum 01.01.2014 erneut eine 
Regelsatzanpassung von monatlich 382,00 € auf 391,00 € für einen Haushaltsvorstand. 
 
 
Hilfe zum Lebensunterhalt
 
Zurzeit werden in Tornesch 33 Fälle (36 Personen) bearbeitet, die Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) erhalten. Die Kosten 
der Hilfe zum Lebensunterhalt betrug in Tornesch im I. Halbjahr 2014 120.361,92 €. Auch 
hier ist die Kostensteigerung genau wie bei der Grundsicherung u. a. auf die Anpassung der 
Regelsätze zurückzuführen.
 
  
 Betreuung von Asylbewerbern

Tornesch hat zurzeit 24 Asylbewerberfälle mit insgesamt 47 Personen zu betreuen. Dies 
sind 10 Personen mehr als im Dezember 2013.
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Insgesamt werden vom Sozialamt Tornesch zurzeit 185 Asylbewerber (119 Fälle) für den 
Bereich Tornesch, Uetersen, Moorrege und Haseldorf unterstützt. Dies sind 22 Personen (15 
Fälle) mehr als im Dezember 2013.

Die Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz betrugen im I. Halbjahr 2014 für 
Tornescher Asylbewerber 132.368,78 €.

Das Innenministerium Schleswig-Holstein geht in Anlehnung an die Prognose des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 20.08.2014 davon aus, dass Schleswig-
Holstein in diesem Jahr mit einem Zugang von 6.500 Erstantragstellern rechnen muss. Im 
Jahr 2013 waren es insgesamt 3.511 Personen. Das entspricht einem Anstieg in Höhe von 
ca. 85%.

Bis einschließlich 15.08.2014 sind im Jahr 2014 beim Bundesamt insgesamt 92.001 
Asylanträge eingegangen. Im  Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 57.582 Asylanträgen 
bedeutet dies einen Anstieg von 59,8%.

Diese Entwicklung muss von den Kommunen bei der Bereitstellung von 
Unterbringungskapazitäten berücksichtigt werden.

Um auch künftig die Unterbringung der Asylbewerber in Tornesch sicherzustellen, wurden 
daher von der Stadt zum 01.09.2014 drei Wohnungen der Fa. Semmelhaack angemietet.
 
Wovon zwei Wohnungen je für Vier Personen geeignet wären und eine Wohnung mit einem 
Zwei-Personen-Haushalt belegt werden kann.

Dies wird jedoch bei der angekündigten Entwicklung bei weitem nicht auskömmlich sein, so 
dass weiterhin nach Möglichkeiten gesucht werden sollte, um diesen Personenkreis adäquat 
unterzubringen.

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Im Bereich der Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sind die 
Fallzahlen und die Kosten im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.
 

Wohngeld
 
Die Fallzahlen beim Wohngeld sind weiterhin konstant.

Im Rahmen des Datenabgleichs konnten bisher für das 3. Quartal 2013 ca. 200 von 300 
gemeldeten Einkünften mit den bei der Antragstellung angegebenen Einkünften überprüft 
werden. 
In 14 Fällen wurden Ermittlungen wegen verschwiegenen Einkünften eingeleitet. 
Nach Abschluss der Ermittlungen wurden Rückrechnungen des Wohngeldes vorgenommen, 
die zur Minderung oder zur Einstellung des Wohngeldes führten. 
Insgesamt sind bereits aufgrund dieser Rückrechnungen Überzahlungen in Höhe von 
16.359,00 € eingetreten. 
Die Bußgeldverfahren für die genannten 14 Fälle wurden größtenteils noch nicht 
abgeschlossen. 
Bisher wurden in drei Fällen Buß- bzw. Verwarnungsgelder in Höhe von insgesamt 387,00 € 
festgesetzt.
Die Ermittlung der Sachverhalte sowie die Rückrechnungen und die sich anschließenden 
Bußgeldverfahren erweisen sich als sehr zeitaufwendig.
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 Wohngeldzahlungen 01.01. – 30.06.2014 für die Stadt Tornesch
            
 Monat     Kosten  Fälle        Kosten  Fälle     Gesamt Fälle
 Mietzuschuss   Lastenzuschuss      

            
 Januar 14.257,00 € 100 1.730,00 € 10 15.987,00 € 110
  
 Februar 14.380,00 € 104 1.752,00 € 10 16.132,00 € 114
  
 März 15.041,00 € 108 1.741,00 € 10 16.782,00 € 118
  
 April 15.461,00 € 109 2.145,00 € 10 17:606,00 € 119
  
 Mai 14:367,00 € 103 1.669,00 € 9 16:036,00 € 112
  
 Juni 15:454,00 € 108 4.551,00 € 11 20.005,00 € 119
 Gesamt 88.960,00 €  105  13.588,00 €  10 102.548,00 € 115
            
                   
            
 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/888

öffentlich
13.08.2014

Sabine Kählert
Horst Lichte
Sabine Kählert

Antrag des TUS Esingen auf Gewährung eines Zuschusses zu den 
Fahrtkosten für die Bundesliga-Saison 2014/2015 der männlichen A-
Jugend
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.09.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung:
Durch hervorragende sportliche Leistungen ist  der männlichen A-Jugendmannschaft des 
TUS Esingen für die Saison 2014/2015 der Aufstieg in die Jugend-Handball-Bundesliga 
gelungen. Verbunden mit diesem Aufstieg sind in der Zukunft erheblich weitere Anreisen zu 
den jeweiligen Spielorten. 

Deshalb beantragte der Vorsitzende des TUS Esingen mit beiliegendem Schreiben vom 
11.08.2014 einen Zuschuss in Höhe der aus beiliegenden Antragsunterlagen 
nachvollziehbaren voraussichtlich entstehenden Fahrtkosten in Höhe von  12.500,--. Für 
weitere Fragen wird der stellvertretende Abteilungsleiter Handball, Herr Hans-Günter Voß, 
zur Verfügung stehen. 
Eine Förderung nach den hier vorliegenden Sportfördermitteln ist nicht möglich. 

Dennoch wird verwaltungsseitig empfohlen in diesem besonderen Fall einen Zuschuss zu 
gewähren, da erfahrungsgemäß hohe Kosten durch den Spielbetrieb in der höchsten 
Punktspielklasse entstehen werden.  Der Zuschuss sollte abschlagsweise ausgekehrt 
werden. Die jeweils nächste Teilzahlung sollte nach Vorlage der Kostennachweise erfolgen. 
Nach dem vorliegenden Spielplan sollten in diesem Jahr noch 8.000,-- € bereitgestellt 
werden.

Zwischenzeitlich hat das Kuratorium der Bürgerstiftung i. M. Gerhard Veit getagt und im 
Zusammenhang mit der Beratung über die vorliegenden Förderanträge eine Unterstützung in 
Höhe von 2.000,-- € zur Bestreitung der Fahrtkosten in der Bundesligasaison 2014/2015 
bewilligt. 
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Somit sind durch die Stadt Tornesch für das Jahr 2014 noch Mittel in Höhe von 6.000,-- €  
und gleichzeitig für 2015 der Restbetrag in Höhe von 4.500,-- € (Budget 2015) bereit zu 
stellen, wenn dem Antrag stattgegeben werden soll.
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Eine Förderung nach Richtlinien für diesen Zweck  ist nicht möglich. Im Übrigen würden die 
dafür bereit gestellten Haushaltsmittel nicht ausreichen. Es handelt sich um eine freiwillige 
Leistung über die der Fachausschuss zu entscheiden hat. Über die Bereitstellung im 
Rahmen des Nachtragshaushaltes für 2014 und Einstellung der Mittel für 2015 hat überdies 
die Ratsversammlung zu entscheiden. Die Kostendeckung erfolgt für 2014 im Rahmen des 
Erlöses aus dem Verkauf des Schulbusses oder aber höheren Erlösen bzw. geringerem 
Aufwand bei anderen Produktkonten. l

Zu E: Beschlussempfehlung  
Dem Antrag auf Fahrkostenzuschuss an die männliche A-Jugend-Handballmannschaft des 
TUS Esingen für die Handballbundesligasaison 2014/2015 in Höhe von max. 10.500,-- wird 
zugestimmt. Davon werden 6.000,-- € im Nachtragshaushalt  für 2014 bereit gestellt und für 
das Haushaltsjahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von 4.500,-- € eingeplant. Die Förderung 
erfolgt abschlagsweise. Verwendungsnachweise sind zu führen. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: Antrag des TUS Esingen 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/905

öffentlich
28.08.2014

Sabine Kählert/ Herr Harbeck

Sabine Kählert

Budgetierungsvorschlag für den Zuschuss zum Betrieb der 
Stadtbücherei Tornesch
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.09.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das letzte Modell zur Deckung des Unterschusses der Stadtbücherei Tornesch datiert aus 
dem Jahr 1999 und bestand aus einem Pro-Kopf-Anteil auf Basis der Einwohnerzahl 
kombiniert mit einem weiteren Anteil auf Basis der Entleihungen. 
2004 wurde der Anteil der Entleihungen (0,56 Euro pro Entleihung über dem Jahreswert 
1998 von 95.203) dann gedeckelt, da sich diese Zahl unentwegt vergrößerte.
Der Pro-Kopf-Anteil basierte 1999 ebenfalls auf den Daten des Jahres 1998 (hier 
Einwohnerstatistik) und belief sich auf 12,48 Euro und wurde für die kommenden Jahre als 
Basiswert belassen. Dies ist natürlich längst nicht mehr auskömmlich. Deshalb wurde der 
seinerzeit gefasste Beschluss auch aufgehoben. 
Als zeitgemäßes Vorgehen wird nach Rücksprache mit dem Amt für Finanzen und zentrale 
Dienste folgender Weg vorschlagen:
Der Unterschuss wird weiterhin durch einen Pro-Kopf-Anteil gedeckt. Die Höhe dieses 
Anteils wird jeweils durch die Daten der Vorjahre ermittelt. Die Zahl der Entleihungen findet 
hierbei weiterhin keine Berücksichtigung. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass auch der 
Anteil an Lesern, die nicht in Tornesch wohnen, hierbei keine Berücksichtigung findet. 
Er lag 2013 bei 20,03% (475 Leser; zu einem großen Anteil Schülerinnen und Schüler der 
Gemeinschaftsschule mit Wohnsitz in Uetersen). Diese Leser werden also von der Stadt 
Tornesch mitfinanziert.
In 2013 haben 1.896 eingeschriebene Benutzer (Leser aus Tornesch; 14,92 % der 
Einwohner am 31.12.2013 – 12.712 EinwohnerInnen) das Angebot unserer Stadtbücherei 
mit unterschiedlichem Ausleihverhalten genutzt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass hinter 
einer Single-Karte immer ein/e Leser/in verbucht wird. Eine Familienkarte ermöglicht  jedoch 
bis zu 8 Familienmitgliedern die Nutzung. An diesen Informationen wird deutlich, dass es 
sehr schwierig ist, entsprechende Parameter für die Festlegung eines auf das 
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Nutzerverhalten abgestimmtes Budget festzulegen. Dennoch wäre es interessant zu prüfen, 
wie sich die Nutzerzahlen nach Entwicklung und Besiedelung der Neubaugebiete entwickeln. 

Ebenfalls bisher keine Berücksichtigung findet bei diesem Modell die für die Doppik 
notwendige Abschreibung von Sachwerten. Entsprechende Daten liegen für die 
Stadtbücherei z.Zt. nicht vollumfänglich vor und sind noch umfangreich zu ermitteln.

Für die Ermittlung eines Budgets für 2015 nach Einwohnerzahlen sind nachstehende 
Ergebnisse der Jahresrechnung aus 2013 zugrunde zu legen:

Ausgaben der Stadtbücherei 2013:    € 307.237,33 
Einnahmen der Stadtbücherei 2013:  € 79.149,72  
Unterschuss demnach                        € 228.087,61

Runtergebrochen auf die  Einwohnerzahl von 12.712 am 31.03.2013 ergibt sich  für den 
Betrieb der Stadtbücherei Tornesch eine Unterschussdeckung bei einem Betrag von € 17,94/ 
Einwohner/ Jahr.
 
Diese Summe wäre dann unter Berücksichtigung der gemachten Einschränkungen für 2015 
zugrunde zu legen. Nach Ermittlung der Abschreibungen wird diese Kalkulation für die 
Festlegung des Budgets für 2016 erneut zu überprüfen und zu beraten sein. 

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung  
Der Ratsversammlung wird empfohlen im Rahmen der Erstellung des Ergebnisplanes für 
2015 für den Betrieb der Stadtbücherei Tornesch einen Zuschuss in Höhe von 18,00 € pro 
Einwohner/ Jahr bereit zu stellen. Dieses Budget wird zunächst nur für das Jahr 2015 
festgelegt. Die Verwaltung wird gebeten, eine Überprüfung für die Mittelbereitstellung wegen 
der Einbeziehung der Kosten für die Abschreibung ab 2016 nach Erfassung der 
Vermögenswerte vorzunehmen.  

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/830-1

öffentlich
19.08.2014

Sabine Kählert

Claudia Meinert

Sanierung der Küche in der AWO-Kindertagesstätte "Lüttkamp"
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.09.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Gemäß dem Beratungsergebnis vom 26.05.2014 soll die Sanierung der Küche in der AWO-
Kindertagesstätte „Lüttkamp“ noch in diesem Jahr erfolgen. In die Planungen für den 
Nachtragshaushalt der Stadt Tornesch wurden für diese Maßnahme zunächst  
Investitionskosten in Höhe von 80.000,00 € einbezogen. Mit Schreiben vom 18.08.2014 
beantragt die AWO Schleswig-Holstein nun zusätzliche Finanzmittel zur Sicherung der 
Kosten für Baumaßnahmen, Installations- und Einrichtungskosten sowie der 
Ingenieursleistungen der Firma Wiechers TPM. Die Kosten für Planung, Ausschreibung, 
Vergabe und Überwachung sind lt. Vorausberechnung des Ingenieurbüros Wiechers TPM 
auf Grundlage der Honorartabelle der Handelsordnung für Ingenieure in Höhe von rd. 
22.000,00 € berechnet. Das Schreiben der AWO Schleswig-Holstein vom 18.08.2014 sowie 
die Kostenschätzungen des Ingenieurbüros Wiechers vom 13.08.2014 sind dieser Vorlage 
als Anlage beigefügt. 
Aus Verwaltungssicht ist die Beauftragung des Ingenieurbüros wegen der notwendigen 
Planung und Baubegleitung unabdingbar. 

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Die Gesamtkosten  für die Sanierung der Küche in der AWO-Kindertagestätte „Lüttkamp“ 
betragen voraussichtlich einschließlich der Ingenieurleistungen rd. 109.000,00 € und wären  
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bei positiver Beschlusslage entsprechend  in die weiteren Planungen zum 
Nachtragshaushalt 2014 zu übernehmen. 

Zu E: Beschlussempfehlung  
Das Ingenieurbüro Wiechers TPM soll die Planung, Ausschreibung, Vergabe und 
Überwachung der Sanierung der Küche in der AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ begleiten. 
Für die Gesamtmaßnahme sind die erforderlichen Finanzmittel in Höhe von 109.000,00 € im 
Nachtragshaushalt 2014 bereitzustellen. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Antrag AWO Schleswig-Holstein vom 18.08.2014
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/906

öffentlich
28.08.2014

Sabine Kählert

Sabine Kählert

Doppische Haushaltsplanung Nachtrag 2014;
Entwurf des anzupassenden Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des 
Amtes für soziale Dienste
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.09.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Erstmals wurde für das Haushaltsjahr 2014 ein doppischer Haushaltsplan erstellt. Innerhalb 
des Jahres 2014 ergaben sich Veränderungen, die eine Anpassung des Teilergebnis- und 
Teilfinanzplanes für 2014 des Amtes für soziale Dienste erforderlich machten. Die 
Veränderungen wurden unter den jeweiligen Produktkonten erläutert. Diese Erläuterungen 
werden bei Bedarf mündlich in der Sitzung ergänzt.  
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung  
Dem Finanzausschuss wird empfohlen, den im Entwurf vorliegenden Nachtrag zum 
Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Amtes für soziale Dienste für das Haushaltjahr 2014 in 
den von der Ratsversammlung zu beschließenden Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzplan 
für 2014 einzustellen. 
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Nutzer: 01002 Rechter
Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur 

verantwortlich: Frau Sabine Kählert
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung 

21 Schulträgeraufgaben 
22 Schulträgeraufgaben 
24 Schulträgeraufgaben 
25 Kultur und Wissenschaft 
27 Kultur und Wissenschaft 
28 Kultur und Wissenschaft 
31 Soziale Hilfen 
33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 
34 Unterhaltsvorschuss 
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
41 Gesundheitsdienste 
42 Sportförderung 
55 Natur- und Landschaftspflege 
57 Wirtschaft und Tourismus 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

43 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  195.100 10.500 205.600

441-
446 

5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  
51.300 -1.600 49.700

448 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  994.900 40.100 1.035.000

45 7. + Sonstige ordentliche Erträge  7.400 37.400 44.800

    

 10. = Ordentliche Erträge  1.316.800 86.400 1.403.200

    

50 11. Personalaufwendungen  1.332.100 128.000 1.460.100

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  353.200 22.600 375.800

57 14. + bilanzielle Abschreibungen  0 19.800 19.800

53 15. + Transferaufwendungen  3.167.700 51.000 3.218.700

54 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen  2.029.000 17.400 2.046.400

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  6.882.000 238.800 7.120.800

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -5.565.200 -152.400 -5.717.600

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -5.565.200 -152.400 -5.717.600

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -5.565.200 -152.400 -5.717.600

    

58 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  1.404.200 25.000 1.429.200

    

 30. = Ergebnis  -5.984.900 -177.400 -6.162.300
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21 Schulträgeraufgaben 
22 Schulträgeraufgaben 
24 Schulträgeraufgaben 
25 Kultur und Wissenschaft 
27 Kultur und Wissenschaft 
28 Kultur und Wissenschaft 
31 Soziale Hilfen 
33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 
34 Unterhaltsvorschuss 
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
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55 Natur- und Landschaftspflege 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 195.100 10.500 205.600  

641-
646 

5. + privatrechtliche Leistungsentgelte  
51.300 -1.600 49.700  

648 6. + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  994.900 38.100 1.033.000  

65 7. + sonstige Einzahlungen  7.400 1.400 8.800  

 9. = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  1.316.800 48.400 1.365.200  

    

70 10. Personalauszahlungen  1.332.100 128.000 1.460.100  

72 12. + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  353.200 8.500 361.700  

73 14. + Transferauszahlungen  3.167.700 51.000 3.218.700  

74 15. + sonstige Auszahlungen  2.029.000 17.400 2.046.400  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  6.882.000 204.900 7.086.900  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -5.565.200 -156.500 -5.721.700  

    

683 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von beweglichem Anlagevermögen  0 36.000 36.000  

 26. = Summe der investiven 
Einzahlungen  0 36.000 36.000  

    

780-
781 

27. Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 109.000 109.000  

783 29. + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  85.900 12.900 98.800  

 34. = Summe der investiven 
Auszahlungen  85.900 121.900 207.800  

    

 35. = Saldo der Investitionstätigkeit  -85.900 -85.900 -171.800 0 0 0
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  10.900 400 11.300

    111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  8.700  300  9.000

    111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  1.500  100  1.600

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  10.900 400 11.300

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -10.900 -400 -11.300

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -10.900 -400 -11.300

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -10.900 -400 -11.300

    

    

 30. = Ergebnis  -10.900 -400 -11.300
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  10.900 400 11.300  

    111020.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  8.700  300  9.000  

    111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  1.500  100  1.600  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  10.900 400 11.300  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -10.900 -400 -11.300  
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Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur 

verantwortlich: Frau Sabine Kählert
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  4.000 2.000 6.000

    111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  4.000  2.000  6.000

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  8.900 2.000 10.900

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  80.000 -2.000 78.000

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  80.000 -2.000 78.000

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  80.000 -2.000 78.000

    

    

 30. = Ergebnis  80.000 -2.000 78.000
       

 
Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
111400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 
Zusätzliche Kosten durch neue Aufgaben und Neueinstellung 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

72 12. + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  4.000 2.000 6.000  

    111400.726200 Aus- und Fortbildung, 
Umschulung  4.000  2.000  6.000  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  8.900 2.000 10.900  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  80.000 -2.000 78.000  
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Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur 

verantwortlich: Frau Sabine Kählert
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Produktgruppe 210 Schulträgeraufgaben 
Produkt 210000 Allgemeine Schulverwaltung - Leitung 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  19.700 12.000 31.700

    210000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  13.700  500  14.200

    210000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen 
und Beamte  900  11.400  12.300

    210000.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  2.400  100  2.500

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  21.800 12.000 33.800

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  57.200 -12.000 45.200

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  57.200 -12.000 45.200

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  57.200 -12.000 45.200

    

    

 30. = Ergebnis  56.900 -12.000 44.900
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  19.700 12.000 31.700  

    210000.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  13.700  500  14.200  

    210000.702100 Beiträge zu 
Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  900  11.400  12.300  

    210000.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  2.400  100  2.500  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  21.800 12.000 33.800  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  57.200 -12.000 45.200  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

448 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  29.300 500 29.800

    211300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen  100  500  600

    

 10. = Ordentliche Erträge  182.000 500 182.500

    

50 11. Personalaufwendungen *  161.300 23.300 184.600

    211300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und 
Beamte  7.300  -100  7.200

    211300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  116.900  18.400  135.300

    211300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  8.700  1.400  10.100

    211300.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  24.600  3.600  28.200

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  156.900 -7.800 149.100

    211300.523110 Miete Kopierer  0  4.800  4.800

    211300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  500  600  1.100

    211300.527105 Kosten für die Mittags-/ 
Nachmittagsverpflegung  42.000  7.800  49.800

    211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar 
einschl. Wartung und Funktionsprüfung  7.500  2.500  10.000

    211300.529100 Auszahlungen an Kooperations- partner des 
Ganztages  32.000  18.000  50.000

    211300.529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen 
Ganztagsbetriebs  50.000  -50.000  0

    211300.529158 Sensorische Integration  0  8.500  8.500

53 15. + Transferaufwendungen *  20.000 8.000 28.000

    211300.531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für 
Ganztagsschule  20.000  8.000  28.000

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  353.200 23.500 376.700

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -171.200 -23.000 -194.200

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -171.200 -23.000 -194.200

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -171.200 -23.000 -194.200

    

58 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 127.400 6.900 134.300

    211300.581110 ILV - Bauhofleistungen an 573820  1.200  600  1.800

    211300.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850  56.700  6.300  63.000

    

 30. = Ergebnis  95.600 -29.900 65.700
       

 
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen 
 
211300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Mehrkosten für die Einstellung einer weiteren Beschäftigten zum 1.7.2014 für den offenen Ganztag 
  
Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
211300 523110 Miete Kopierer 
Für die Geräte ist eine jährliche Miete zu zahlen, die bisher aus 211300.529150 (Lernmittel) gezahlt wurden. Da dieser Ansatz bisher regelmäßig überschritten 
wurde, werden die Mietkosten der Kopierer nun erstmalig separat ausgewiesen. 
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211300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 
Durch die Einführung des Ganztages und Verstärkung der Schulsozialarbeit werden zusätzliche Mitarbeiter an der Johannes-Schwennesen-Schule eingeseetzt, so 
dass die bisherigen MIttel nicht mehr ausreichen. 
  
211300 527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung 
Für die Essensausgaben wird kein städtische Personal mehr eingesetzt. Die Leistung wurde an ein Unternehmen vergeben. Die Mehrkosten sind durch geringere 
Personalkosten gedeckt. 
  
211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung 
Die Ganztagskoordinatorin und der Schulsozialarbeiter nutzen einen Küchenraum einer ehemaligen Hortgruppe als Büroraum. Der Raum wurde in den 
Sommerferien renoviert. Jedoch sollten die alten, aber auch ungeeigneten Möbel ausgetauscht werden. 
  
211300 529158 Sensorische Integration 
Trennung der Kosten für die sensorische Integration aus den Personalkosten (Konto 501200), da diese Leistung von Dritten erbracht wird und nicht von 
Beschäftigten der Stadt Tornesch. 
  
Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen 
 
211300 531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule 
Im Ganztag sind mehr anspruchsberechtigte Kinder angemeldet als geplant. 
  
Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 
211300 581120 ILV - Reinigungskosten an 573850 
Gestiegene Personalkosten und Reinigung Schützenhaus (prov. Mensa) 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

648 6. + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  29.300 500 29.800  

    211300.648700 Erstattungen von privaten 
Unternehmen  100  500  600  

 9. = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  182.000 500 182.500  

    

70 10. Personalauszahlungen  161.300 23.300 184.600  

    211300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen 
und Beamte  7.300  -100  7.200  

    211300.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  116.900  18.400  135.300  

    211300.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  8.700  1.400  10.100  

    211300.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  24.600  3.600  28.200  

72 12. + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  156.900 -16.300 140.600  

    211300.723100 Mieten und Pachten  7.200  4.800  12.000  

    211300.726200 Aus- und Fortbildung, 
Umschulung  500  600  1.100  

    211300.727100 Besondere Verwaltungs- 
und Betriebsauszahlungen  49.500  10.300  59.800  

    211300.729100 Auszahlungen für sonstige 
Dienstleistungen  97.800  -32.000  65.800  

73 14. + Transferauszahlungen  20.000 8.000 28.000  

    211300.731800 Zuschüsse an übrige 
Bereiche  20.000  8.000  28.000  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  353.200 15.000 368.200  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -171.200 -14.500 -185.700  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  2.900 100 3.000

    211301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  1.200  100  1.300

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  5.800 100 5.900

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  14.800 -100 14.700

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  14.800 -100 14.700

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  14.800 -100 14.700

    

58 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 11.600 500 12.100

    211301.581120 ILV - Reinigungskosten  11.100  500  11.600

    

 30. = Ergebnis  3.200 -600 2.600
       

 
Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 
211301 581120 ILV - Reinigungskosten 
Gestiegene Personalkosten 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  2.900 100 3.000  

    211301.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  1.200  100  1.300  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  5.800 100 5.900  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  14.800 -100 14.700  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

448 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  46.800 1.500 48.300

    211500.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen  600  1.500  2.100

    

 10. = Ordentliche Erträge  47.800 1.500 49.300

    

50 11. Personalaufwendungen  35.800 900 36.700

    211500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  23.200  800  24.000

    211500.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  4.700  100  4.800

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  49.000 13.400 62.400

    211500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  500  200  700

    211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar 
einschl. Wartung und Funktionsprüfung  8.900  4.700  13.600

    211500.529158 Sensorische Integration  0  8.500  8.500

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  109.500 14.300 123.800

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -61.700 -12.800 -74.500

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -61.700 -12.800 -74.500

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -61.700 -12.800 -74.500

    

58 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 216.400 2.300 218.700

    211500.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850  121.800  2.300  124.100

    

 30. = Ergebnis  280.400 -15.100 265.300
       

 
Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung 
Beschaffung Mobiliar für Betreuungsklasse an der FRS 
  
211500 529158 Sensorische Integration 
Trennung der Kosten für die sensorische Integration aus den Personalkosten (Konto 501200), da diese Leistung von Dritten erbracht wird und nicht von 
Beschäftigten der Stadt Tornesch. 
  
Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 
211500 581120 ILV - Reinigungskosten an 573850 
Gestiegene Personalkosten 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

648 6. + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  46.800 1.500 48.300  

    211500.648700 Erstattungen von privaten 
Unternehmen  600  1.500  2.100  

 9. = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  47.800 1.500 49.300  

    

70 10. Personalauszahlungen  35.800 900 36.700  

    211500.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  23.200  800  24.000  

    211500.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  4.700  100  4.800  

72 12. + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  49.000 4.900 53.900  

    211500.726200 Aus- und Fortbildung, 
Umschulung  500  200  700  

    211500.727100 Besondere Verwaltungs- 
und Betriebsauszahlungen  8.900  4.700  13.600  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  109.500 5.800 115.300  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -61.700 -4.300 -66.000  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  2.900 100 3.000

    211501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  1.200  100  1.300

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  7.600 100 7.700

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  34.000 -100 33.900

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  34.000 -100 33.900

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  34.000 -100 33.900

    

58 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 18.900 3.600 22.500

    211501.581120 ILV - Reinigungskosten  17.400  3.600  21.000

    

 30. = Ergebnis  15.100 -3.700 11.400
       

 
Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 
211501 581120 ILV - Reinigungskosten 
Gestiegene Personalkosten 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  2.900 100 3.000  

    211501.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  1.200  100  1.300  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  7.600 100 7.700  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  34.000 -100 33.900  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

441-
446 

5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *  
7.200 -1.600 5.600

    211502.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -
Essensgeld von Eltern  7.200  -1.600  5.600

448 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  87.000 1.600 88.600

    211502.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket des Bundes  200  1.600  1.800

50 11. Personalaufwendungen *  69.500 9.600 79.100

    211502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  52.300  7.600  59.900

    211502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  4.100  400  4.500

    211502.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  10.600  1.600  12.200

54 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen *  500 4.000 4.500

    211502.545800 Erstattung an übrige Bereiche  0  4.000  4.000

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  77.700 13.600 91.300

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  16.500 -13.600 2.900

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  16.500 -13.600 2.900

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  16.500 -13.600 2.900

    

58 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 2.200 2.200

    211502.581145 Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen 
aus ILV  0  2.200  2.200

    

 30. = Ergebnis  16.500 -15.800 700
       

 
Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
211502 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern 
Mehr anspruchsberechtigte Kinder auf Leistungen aus dem Bildungs- uns Teilhabepaket, Teilbeträge werden in 211502.448000 (Erstattungen aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket des Bundes) vereinnahmt. 
  
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
211502 448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes 
Mehreinnahmen aufgrund vieler anspruchsberechtigter Kinder 
  
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen 
 
211502 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Mehrkosten in diesem Produkt wegen Umsetzung von Beschäftigten 
  
Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
211502 545800 Erstattung an übrige Bereiche 
Pro Kind wird ein Tagessatz gezahlt, in dem auch Kostenanteile für die Vertretung von Personal enthalten sind. Die Vertretung erfolgt über die Betreuungsklasse an 
der Fritz-Reuter-Schule. Vorher wurden diese Vertretungsanteile aus 
Personalkosten gezahlt, die im Falle z.B. einer Krankheitsvertretung überschritten werden. 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

641-
646 

5. + privatrechtliche Leistungsentgelte  
7.200 -1.600 5.600  

    211502.642100 Einzahlungen aus Verkauf  7.200  -1.600  5.600  

648 6. + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  87.000 1.600 88.600  

    211502.648000 Erstattungen vom Bund  200  1.600  1.800  

70 10. Personalauszahlungen  69.500 9.600 79.100  

    211502.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  52.300  7.600  59.900  

    211502.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  4.100  400  4.500  

    211502.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  10.600  1.600  12.200  

74 15. + sonstige Auszahlungen  500 4.000 4.500  

    211502.745800 Erstattung an übrige 
Bereiche  0  4.000  4.000  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  77.700 13.600 91.300  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  16.500 -13.600 2.900  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

448 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  200.000 2.000 202.000

    218200.448400 Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen 
durch gesetzliche Sozialversicherung  0  2.000  2.000

    

 10. = Ordentliche Erträge  200.000 2.000 202.000

    

50 11. Personalaufwendungen  104.900 3.700 108.600

    218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und 
Beamte  15.700  -200  15.500

    218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  62.300  3.400  65.700

    218200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen 
und Beamte  9.600  100  9.700

    218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  12.500  400  12.900

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  2.014.500 3.700 2.018.200

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -1.814.500 -1.700 -1.816.200

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -1.814.500 -1.700 -1.816.200

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -1.814.500 -1.700 -1.816.200

    

    

 30. = Ergebnis  -1.814.500 -1.700 -1.816.200
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  104.900 3.700 108.600  

    218200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen 
und Beamte  15.700  -200  15.500  

    218200.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  62.300  3.400  65.700  

    218200.702100 Beiträge zu 
Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  9.600  100  9.700  

    218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  12.500  400  12.900  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  2.014.500 3.700 2.018.200  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -1.814.500 -3.700 -1.818.200  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

43 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  3.200 -1.500 1.700

    241000.432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der 
Stadt  3.000  -1.500  1.500

45 7. + Sonstige ordentliche Erträge *  0 36.000 36.000

    241000.454200 Erträge aus der Veräußerung von 
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der 
Wertgrenze i.H.v. 1.000 €  0  36.000  36.000

    

 10. = Ordentliche Erträge  7.700 34.500 42.200

    

50 11. Personalaufwendungen *  30.600 -11.700 18.900

    241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  22.000  -9.100  12.900

    241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  1.700  -800  900

    241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  4.400  -1.800  2.600

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  5.000 -300 4.700

    241000.525100 Haltung von Fahrzeugen  5.000  -300  4.700

57 14. + bilanzielle Abschreibungen *  0 19.800 19.800

    241000.571100 Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und Sachanlagen  0  19.800  19.800

54 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen  9.800 -100 9.700

    241000.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren 
GEZ  100  -100  0

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  45.400 7.700 53.100

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -37.700 26.800 -10.900

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -37.700 26.800 -10.900

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -37.700 26.800 -10.900

    

    

 30. = Ergebnis  -37.700 26.800 -10.900
       

 
Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
241000 432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt 
Der Schülertransport wurde zum Ende des Schuljahres 2013/2014 eingestellt, der Schulbus ist verkauft. 
  
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge 
 
241000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € 
Erlös aus dem Verkauf des Schülerbusses. 
  
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen 
 
241000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Umsetzung eines Beschäftigten in das Produkt  122000 (Ordnungsangelegenheiten) 
  
Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen 
Abgang nicht verbrauchter Mittel 
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Erläuterungen zu 14. + bilanzielle Abschreibungen 
 
241000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 
Restbuchwert des Schülerbusses zum Zeitpunkt des Verkaufs 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.200 -1.500 1.700  

    241000.632100 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte  3.200  -1.500  1.700  

 9. = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  7.700 -1.500 6.200  

    

70 10. Personalauszahlungen  30.600 -11.700 18.900  

    241000.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  22.000  -9.100  12.900  

    241000.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  1.700  -800  900  

    241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  4.400  -1.800  2.600  

72 12. + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  5.000 -300 4.700  

    241000.725100 Haltung von Fahrzeugen  5.000  -300  4.700  

74 15. + sonstige Auszahlungen  9.800 -100 9.700  

    241000.743100 Geschäftsauszahlungen  100  -100  0  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  45.400 -12.100 33.300  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -37.700 10.600 -27.100  

    

683 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung 
von beweglichem Anlagevermögen  0 36.000 36.000  

    241000.683100 Einzahlungen a.d. 
Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 
i.H.v. 1.000 €  0  36.000  36.000  

 26. = Summe der investiven 
Einzahlungen  0 36.000 36.000  

    

 35. = Saldo der Investitionstätigkeit  0 36.000 36.000 0 0 0
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  9.500 300 9.800

    243500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  5.400  300  5.700

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  8.000 100 8.100

    243500.527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises 
Pinneberg  6.200  -1.000  5.200

    243500.527150 Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten  1.800  1.100  2.900

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  17.500 400 17.900

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  5.900 -400 5.500

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  5.900 -400 5.500

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  5.900 -400 5.500

    

    

 30. = Ergebnis  5.900 -400 5.500
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  9.500 300 9.800  

    243500.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  5.400  300  5.700  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  17.500 300 17.800  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  5.900 -300 5.600  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen *  130.500 25.200 155.700

    243600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und 
Beamte  1.400  200  1.600

    243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  100.400  19.500  119.900

    243600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen 
und Beamte  700  200  900

    243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  7.700  1.300  9.000

    243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  20.300  4.000  24.300

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  131.000 25.200 156.200

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -12.300 -25.200 -37.500

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -12.300 -25.200 -37.500

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -12.300 -25.200 -37.500

    

    

 30. = Ergebnis  19.500 -25.200 -5.700
       

 
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen 
 
243600 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Einstellung einer zusätzlichen Beschäftigten zum 1.4.2014 für die Schulsozialarbeit 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  130.500 25.200 155.700  

    243600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen 
und Beamte  1.400  200  1.600  

    243600.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  100.400  19.500  119.900  

    243600.702100 Beiträge zu 
Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  700  200  900  

    243600.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  7.700  1.300  9.000  

    243600.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  20.300  4.000  24.300  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  131.000 25.200 156.200  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -12.300 -25.200 -37.500  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen *  0 12.300 12.300

    271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  0  9.600  9.600

    271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  0  800  800

    271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  0  1.900  1.900

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  195.000 12.300 207.300

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -175.000 -12.300 -187.300

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -175.000 -12.300 -187.300

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -175.000 -12.300 -187.300

    

    

 30. = Ergebnis  -175.000 -12.300 -187.300
       

 
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen 
 
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Anteilige Personalkosten werden vom Schulzweckverband erstattet. Siehe 271000.448300 
  
271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Anteilige Personalkosten werden vom Schulzweckverband erstattet. Siehe 271000.448300 
  
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Anteilige Personalkosten werden vom Schulzweckverband erstattet. Siehe 271000.448300 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  0 12.300 12.300  

    271000.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  0  9.600  9.600  

    271000.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  0  800  800  

    271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  0  1.900  1.900  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  195.000 12.300 207.300  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -175.000 -12.300 -187.300  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  236.200 14.500 250.700

    272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  185.400  11.600  197.000

    272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  14.200  500  14.700

    272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  36.600  2.400  39.000

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  293.800 14.500 308.300

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -217.600 -14.500 -232.100

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -217.600 -14.500 -232.100

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -217.600 -14.500 -232.100

    

    

 30. = Ergebnis  -230.300 -14.500 -244.800
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  236.200 14.500 250.700  

    272000.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  185.400  11.600  197.000  

    272000.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  14.200  500  14.700  

    272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  36.600  2.400  39.000  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  293.800 14.500 308.300  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -217.600 -14.500 -232.100  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

53 15. + Transferaufwendungen *  9.800 1.500 11.300

    281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und 
Verbände  5.000  1.500  6.500

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  10.900 1.500 12.400

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -10.800 -1.500 -12.300

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -10.800 -1.500 -12.300

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -10.800 -1.500 -12.300

    

    

 30. = Ergebnis  -16.800 -1.500 -18.300
       

 
Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen 
 
281000 531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände 
Zuschuss Defizit ToAll 2014 = 1.100 € und Zuschuss Nutzungsgebühren Heimathaus 2014 für die Kulturgemeinschaft = 380 € 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

73 14. + Transferauszahlungen  9.800 1.500 11.300  

    281000.731800 Zuschüsse an übrige 
Bereiche  9.800  1.500  11.300  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  10.900 1.500 12.400  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -10.800 -1.500 -12.300  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  3.600 200 3.800

    311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  2.800  100  2.900

    311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  200  100  300

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  3.600 200 3.800

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  1.400 -200 1.200

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  1.400 -200 1.200

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  1.400 -200 1.200

    

    

 30. = Ergebnis  1.400 -200 1.200
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  3.600 200 3.800  

    311100.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  2.800  100  2.900  

    311100.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  200  100  300  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  3.600 200 3.800  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  1.400 -200 1.200  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

448 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  280.000 34.500 314.500

    311200.448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom 
Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung  280.000  34.500  314.500

    

 10. = Ordentliche Erträge  280.000 34.500 314.500

    

50 11. Personalaufwendungen *  239.500 23.900 263.400

    311200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  188.200  17.900  206.100

    311200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  14.400  1.500  15.900

    311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  36.900  4.500  41.400

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  239.500 23.900 263.400

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  40.500 10.600 51.100

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  40.500 10.600 51.100

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  40.500 10.600 51.100

    

    

 30. = Ergebnis  40.500 10.600 51.100
       

 
Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
311200 448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung 
Höhere Fallzahlen und Anpassung der Personalkostenpauschale (Schätzung aufgrund der seit März 2014 vorliegenden Abrechnung für 2013) 
  
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen 
 
311200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Neueinstellung einer Mitarbeiterin für die Sozialhilfesachbearbeitung zum 1.8.2014 
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Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
Produkt 311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg 

o:/hkr/form-hh/f-teilhaushaltn_neu.rtf   Seite 38 von 74
 

 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

648 6. + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  280.000 34.500 314.500  

    311200.648200 Erstattungen von 
Gemeinden/ GV  280.000  34.500  314.500  

 9. = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  280.000 34.500 314.500  

    

70 10. Personalauszahlungen  239.500 23.900 263.400  

    311200.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  188.200  17.900  206.100  

    311200.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  14.400  1.500  15.900  

    311200.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  36.900  4.500  41.400  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  239.500 23.900 263.400  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  40.500 10.600 51.100  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

54 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen  150.000 21.400 171.400

    312100.546110 Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und 
Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II  150.000  21.400  171.400

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  150.300 21.400 171.700

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -150.300 -21.400 -171.700

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -150.300 -21.400 -171.700

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -150.300 -21.400 -171.700

    

    

 30. = Ergebnis  -150.300 -21.400 -171.700
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

74 15. + sonstige Auszahlungen  150.000 21.400 171.400  

    312100.746100 Leistungsbeteiligung bei 
Leistungen für Unterkunft und Heizung an 
Arbeitssuchende  150.000  21.400  171.400  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  150.300 21.400 171.700  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -150.300 -21.400 -171.700  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

53 15. + Transferaufwendungen *  0 4.000 4.000

    313100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  0  4.000  4.000

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  0 4.000 4.000

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  0 -4.000 -4.000

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  0 -4.000 -4.000

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  0 -4.000 -4.000

    

    

 30. = Ergebnis  0 -4.000 -4.000
       

 
Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen 
 
313100 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. 
Beschluss JSSKuB vom 10.2.2014 für Deutschkurse Asylbewerber 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

73 14. + Transferauszahlungen  0 4.000 4.000  

    313100.731300 Zuweisungen an 
Zweckverbände und dergl. Deutschkurs für 
Asylbewerber  0  4.000  4.000  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  0 4.000 4.000  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  0 -4.000 -4.000  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  1.000 1.000 2.000

    315100.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  1.000  1.000  2.000

54 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen  400 100 500

    315100.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und 
Fernsprechgebühren  400  100  500

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  3.100 1.100 4.200

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -3.100 -1.100 -4.200

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -3.100 -1.100 -4.200

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -3.100 -1.100 -4.200

    

58 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 43.600 3.800 47.400

    315100.581120 ILV - Reinigungskosten  39.500  3.800  43.300

    

 30. = Ergebnis  -46.700 -4.900 -51.600
       

 
Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
315100 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar 
Wandhalterung für Defibrillator, Ergänzung Thermoskannen, Geschirr und Tischtücher 
  
Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 
315100 581120 ILV - Reinigungskosten 
Anpassung an der Ergebnis Vorjahr sowie Personalkostensteigerung 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

72 12. + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  1.000 1.000 2.000  

    315100.727100 Besondere Verwaltungs- 
und Betriebsauszahlungen  1.000  1.000  2.000  

74 15. + sonstige Auszahlungen  400 100 500  

    315100.743100 Geschäftsauszahlungen  400  100  500  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  3.100 1.100 4.200  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -3.100 -1.100 -4.200  

    

783 29. + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen *  0 2.500 2.500  

    315100.783200 Auszahlungen aus dem 
Erwerb von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 
von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 
1.000 €  0  2.500  2.500  

 34. = Summe der investiven 
Auszahlungen  0 2.500 2.500  

    

 35. = Saldo der Investitionstätigkeit  0 -2.500 -2.500 0 0 0

    
         

 
Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
 
315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze 
von 1.000 € 
Beschaffung Tische und eines Plattenwagens für POMM 91 
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Übersicht 
Investitionsmaßnahmen 

Ansatz 
2014 

VE 
2014 

Bisher bereit gestellt 
2014 

Gesamt Inv. 
2014 

Alt 
Mehr(+)/ 

weniger(-) 
Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Investitionen oberhalb der 
festgesetzten Wertgrenze          

3151001401 Beschaffung von 
beweglichem Vermögen, GWG-Pool           

315100.783200 Tische + Plattenwagen 
"Pomm 91" 0 2.500 2.500 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo 0 -2.500 -2.500 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0 -2.500 -2.500 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  5.300 200 5.500

    331100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  4.100  200  4.300

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  6.400 200 6.600

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -6.400 -200 -6.600

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -6.400 -200 -6.600

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -6.400 -200 -6.600

    

    

 30. = Ergebnis  -6.400 -200 -6.600
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  5.300 200 5.500  

    331100.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  4.100  200  4.300  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  6.400 200 6.600  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -6.400 -200 -6.600  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

45 7. + Sonstige ordentliche Erträge  0 1.400 1.400

    351700.456100 Bußgelder + Verwarngelder  0  1.400  1.400

    

 10. = Ordentliche Erträge  0 1.400 1.400

    

50 11. Personalaufwendungen  23.400 2.100 25.500

    351700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  18.300  1.600  19.900

    351700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  1.400  100  1.500

    351700.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  3.700  400  4.100

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  24.000 2.100 26.100

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -24.000 -700 -24.700

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -24.000 -700 -24.700

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -24.000 -700 -24.700

    

    

 30. = Ergebnis  -24.000 -700 -24.700
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65 7. + sonstige Einzahlungen  0 1.400 1.400  

    351700.656100 Bußgelder  0  1.400  1.400  

 9. = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  0 1.400 1.400  

    

70 10. Personalauszahlungen  23.400 2.100 25.500  

    351700.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  18.300  1.600  19.900  

    351700.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  1.400  100  1.500  

    351700.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  3.700  400  4.100  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  24.000 2.100 26.100  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -24.000 -700 -24.700  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  900 100 1.000

    362200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  600  100  700

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  5.900 100 6.000

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -5.900 -100 -6.000

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -5.900 -100 -6.000

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -5.900 -100 -6.000

    

    

 30. = Ergebnis  -5.900 -100 -6.000
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  900 100 1.000  

    362200.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  600  100  700  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  5.900 100 6.000  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -5.900 -100 -6.000  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  4.400 200 4.600

    362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  3.500  100  3.600

    362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  600  100  700

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  11.500 200 11.700

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -11.500 -200 -11.700

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -11.500 -200 -11.700

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -11.500 -200 -11.700

    

    

 30. = Ergebnis  -11.500 -200 -11.700
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  4.400 200 4.600  

    362500.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  3.500  100  3.600  

    362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  600  100  700  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  11.500 200 11.700  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -11.500 -200 -11.700  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  22.600 800 23.400

    365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  17.900  700  18.600

    365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  3.300  100  3.400

53 15. + Transferaufwendungen *  175.700 -16.700 159.000

    365000.531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger 
Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter  48.000  -48.000  0

    365000.531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt 
Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung  120.000  21.000  141.000

    365000.531875 KiTa-Taler der Stadt für 
Tagesmütterbetreuung  7.700  10.300  18.000

54 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen *  40.000 -8.000 32.000

    365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher 
Kinder  40.000  -8.000  32.000

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  238.300 -23.900 214.400

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -238.100 23.900 -214.200

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -238.100 23.900 -214.200

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -238.100 23.900 -214.200

    

    

 30. = Ergebnis  -238.100 23.900 -214.200
       

 
Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen 
 
365000 531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter 
Umsetzung des Beschlusses vom 26.05.2014 (Förderung pro Betreuungsstunde entfällt ab 01/2014, dafür Anpassung des KiTa-Talers bei Betreuung in 
Tagespflege). 
  
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung 
Beschluss JSSKuB vom 26.05.2014 
  
365000 531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung 
Anpassung des KiTa-Talers ab 01/2014 auf KiTa-Niveau lt. Beschluss vom 26.5.2014 
  
Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder 
Zurzeit kein Kostenausgleichsverfahren mit der Freien und Hansestadt Hamburg 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  22.600 800 23.400  

    365000.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  17.900  700  18.600  

    365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  3.300  100  3.400  

73 14. + Transferauszahlungen  175.700 -16.700 159.000  

    365000.731800 Zuschüsse an übrige 
Bereiche  175.700  -16.700  159.000  

74 15. + sonstige Auszahlungen  40.000 -8.000 32.000  

    365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ 
GV  40.000  -8.000  32.000  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  238.300 -23.900 214.400  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -238.100 23.900 -214.200  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

780-
781 

27. Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen *  0 109.000 109.000  

    365200.781800 Zuschüsse an übrige 
Bereiche  0  109.000  109.000  

 34. = Summe der investiven 
Auszahlungen  0 109.000 109.000  

    

 35. = Saldo der Investitionstätigkeit  0 -109.000 -109.000 0 0 0

    
         

 
Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
365200 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche 
Investitionskostenzuschuss für Komplettsanierung Küche 
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Übersicht 
Investitionsmaßnahmen 

Ansatz 
2014 

VE 
2014 

Bisher bereit gestellt 
2014 

Gesamt Inv. 
2014 

Alt 
Mehr(+)/ 

weniger(-) 
Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Investitionen oberhalb der 
festgesetzten Wertgrenze          

3652001401 
Investitionskostenzuschuss 
Komplettsanierung Küche           

365200.781800 Investitionszuschuss 
Komplettsanierung Küche 0 109.000 109.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo 0 -109.000 -109.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0 -109.000 -109.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  10.100 100 10.200

    365500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  8.000  100  8.100

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  379.000 100 379.100

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -379.000 -100 -379.100

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -379.000 -100 -379.100

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -379.000 -100 -379.100

    

    

 30. = Ergebnis  -379.000 -100 -379.100
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  10.100 100 10.200  

    365500.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  8.000  100  8.100  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  379.000 100 379.100  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -379.000 -100 -379.100  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

53 15. + Transferaufwendungen *  250.000 54.300 304.300

    365800.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung  250.000  54.300  304.300

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  255.600 54.300 309.900

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -255.600 -54.300 -309.900

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -255.600 -54.300 -309.900

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -255.600 -54.300 -309.900

    

    

 30. = Ergebnis  -255.600 -54.300 -309.900
       

 
Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen 
 
365800 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung 
Abrechnung 01-07/2014 über 164.300 € liegt vor. Bis zum Jahresende ist Vollbelegung der KiTa zu erwarten. Mittelbedarf 08-12/2014 voraussichtlich rd. 140.000 € 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

73 14. + Transferauszahlungen  250.000 54.300 304.300  

    365800.731800 Zuschüsse an übrige 
Bereiche  250.000  54.300  304.300  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  255.600 54.300 309.900  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -255.600 -54.300 -309.900  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  4.300 100 4.400

    366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  3.400  100  3.500

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  4.300 100 4.400

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -4.300 -100 -4.400

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -4.300 -100 -4.400

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -4.300 -100 -4.400

    

    

 30. = Ergebnis  -4.300 -100 -4.400
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  4.300 100 4.400  

    366000.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  3.400  100  3.500  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  4.300 100 4.400  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -4.300 -100 -4.400  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  100 200 300

    366200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  0  100  100

    366200.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  0  100  100

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  1.900 200 2.100

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -1.900 -200 -2.100

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -1.900 -200 -2.100

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -1.900 -200 -2.100

    

    

 30. = Ergebnis  -1.900 -200 -2.100
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  100 200 300  

    366200.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  0  100  100  

    366200.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  0  100  100  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  1.900 200 2.100  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -1.900 -200 -2.100  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

43 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  4.000 12.000 16.000

    366300.432100 Einnahmen aus Veranstaltungen  4.000  12.000  16.000

    

 10. = Ordentliche Erträge  4.800 12.000 16.800

    

50 11. Personalaufwendungen *  154.400 8.900 163.300

    366300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  121.400  5.400  126.800

    366300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  9.200  1.100  10.300

    366300.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  23.800  2.400  26.200

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  12.600 14.000 26.600

    366300.529155 Veranstaltungen  7.000  14.000  21.000

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  170.200 22.900 193.100

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -165.400 -10.900 -176.300

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -165.400 -10.900 -176.300

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -165.400 -10.900 -176.300

    

58 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 12.900 2.800 15.700

    366300.581120 ILV - Reinigungskosten  11.900  2.800  14.700

    

 30. = Ergebnis  -178.300 -13.700 -192.000
       

 
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen 
 
366300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Zwei Neueinstellungen zum 18.8. sowie eine Kündigung eines Beschäftigungsverhältnisses zum 30.6.2014 
  
Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
366300 529155 Veranstaltungen 
Mehrkosten Veranstaltungen bei gleichzeitiger Anhebung der Erträge für Veranstaltungen (siehe Kto. 432100). 
Weitere zusätzliche Kosten für nicht geplante Veranstaltung am 12.4.2014 (Auftritt von Vanessa Roja -DSDS Star-) 
  
Erläuterungen zu 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 
366300 581120 ILV - Reinigungskosten 
Gestiegene Personalkosten auch durch Aufstockung der Stundenzahl 
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.000 12.000 16.000  

    366300.632100 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte  4.000  12.000  16.000  

 9. = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  4.800 12.000 16.800  

    

70 10. Personalauszahlungen  154.400 8.900 163.300  

    366300.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  121.400  5.400  126.800  

    366300.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  9.200  1.100  10.300  

    366300.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  23.800  2.400  26.200  

72 12. + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  12.600 14.000 26.600  

    366300.729100 Auszahlungen für sonstige 
Dienstleistungen  7.000  14.000  21.000  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  170.200 22.900 193.100  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -165.400 -10.900 -176.300  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  8.700 300 9.000

    421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  6.900  200  7.100

    421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  500  100  600

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  3.000 100 3.100

    421000.529102 Sportlerehrungen  3.000  100  3.100

53 15. + Transferaufwendungen  282.100 -100 282.000

    421000.531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche 
Mitglieder  103.400  -100  103.300

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  293.800 300 294.100

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -278.100 -300 -278.400

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -278.100 -300 -278.400

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -278.100 -300 -278.400

    

    

 30. = Ergebnis  -279.700 -300 -280.000
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  8.700 300 9.000  

    421000.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  6.900  200  7.100  

    421000.702200 Beiträge zu 
Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  500  100  600  

72 12. + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  3.000 100 3.100  

    421000.729100 Auszahlungen für sonstige 
Dienstleistungen  3.000  100  3.100  

73 14. + Transferauszahlungen  282.100 -100 282.000  

    421000.731800 Zuschüsse an übrige 
Bereiche  282.100  -100  282.000  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  293.800 300 294.100  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -278.100 -300 -278.400  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  1.700 100 1.800

    573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  200  100  300

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  1.700 100 1.800

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -1.700 -100 -1.800

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -1.700 -100 -1.800

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -1.700 -100 -1.800

    

    

 30. = Ergebnis  -1.700 -100 -1.800
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  1.700 100 1.800  

    573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  200  100  300  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  1.700 100 1.800  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -1.700 -100 -1.800  
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen 
Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 

in EUR 

Erläuterung 

1 2 3 4 5 6 7 

50 11. Personalaufwendungen  2.600 100 2.700

    573910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  2.000  100  2.100

52 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  12.000 100 12.100

    573910.523100 Mieten und Pachten  12.000  -2.900  9.100

    573910.527100 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen  0  3.000  3.000

    

 18. = Ordentliche Aufwendungen  14.600 200 14.800

    

 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -14.600 -200 -14.800

    

 23. = Ordentliches Ergebnis  -14.600 -200 -14.800

    

 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehung (22. + 25.)  -14.600 -200 -14.800

    

58 29. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 2.900 2.900

    573910.581110 ILV - Bauhofleistungen  0  200  200

    573910.581120 ILV - Reinigungskosten  0  2.700  2.700

    

 30. = Ergebnis  -14.600 -3.100 -17.700
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Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 

Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

bisheriger 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder
weniger 

gegenüber 
dem bisherigen 
Betrag an VE

in EUR 

neuer 
Betrag an 

VE 
 
 

in EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 10. Personalauszahlungen  2.600 100 2.700  

    573910.701200 Dienstbezüge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  2.000  100  2.100  

72 12. + Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  12.000 3.100 15.100  

    573910.723100 Mieten und Pachten  12.000  -2.900  9.100  

    573910.727100 Besondere Verwaltungs- 
und Betriebsauszahlungen  0  6.000  6.000  

 16. = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  14.600 3.200 17.800  

    

 17. = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -14.600 -3.200 -17.800  

    

783 29. + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  0 10.400 10.400  

    573910.783200 Auszahlungen aus dem 
Erwerb von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 
von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 
1.000 €  0  10.400  10.400  

 34. = Summe der investiven 
Auszahlungen  0 10.400 10.400  

    

 35. = Saldo der Investitionstätigkeit  0 -10.400 -10.400 0 0 0
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Übersicht 
Investitionsmaßnahmen 

Ansatz 
2014 

VE 
2014 

Bisher bereit gestellt 
2014 

Gesamt Inv. 
2014 

Alt 
Mehr(+)/ 

weniger(-) 
Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Investitionen oberhalb der 
festgesetzten Wertgrenze          

5739101401 GWG-Pool Erwerb von 
beweglichem Vermögen           

573910.783200 Ersteinrichtung 
Stadtteilbüro 0 10.400 10.400 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo 0 -10.400 -10.400 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0 -10.400 -10.400 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/907

öffentlich
01.09.2014

Caroline Schultz
Horst Lichte
Caroline Schultz

Neufassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages und mögliche 
Weisung der Stadt Tornesch zur Neufassung der Verbandssatzung 
des Schulverbandes Tornesch-Uetersen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

15.09.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
07.10.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

In der letzten überörtlichen Prüfung des Gemeindeprüfungsamtes wurde darauf 
hingewiesen, dass der in der zurzeit geltenden Verbandssatzung geregelte 
Baukostenzuschuss nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Aus diesem 
Grund sind § 5 des bestehenden öffentliche-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt 
Uetersen und der Gemeinde Tornesch zwecks Gründung eine Zweckverbandes 
Schulverband Tornesch-Uetersen vom 17.10.2002 und die Verbandssatzung entsprechend 
anzupassen.

Die Finanzierung erfolgt neben den Schulkostenbeiträgen nun auch durch eine 
Schuldendiensthilfe aufgrund der tatsächlichen Schülerzahlen und der danach verbleibende 
Fehlbetrag wird über eine Verbandsumlage gedeckt. Dieser Fehlbetrag wird im Verhältnis 
40/128 für die Stadt Uetersen bzw. die Stadt Tornesch bemessen. Da bereits im laufenden 
Haushaltsjahr ein nicht ausgeglichener Haushalt besteht, sollte die Satzung noch 
rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft treten, so dass diese Finanzierungslücke geschlossen 
werden kann.

Die Vertreter in der Verbandsversammlung handeln grundsätzlich frei. Jedoch kann die Stadt 
Tornesch vorab nach § 9 Abs. Abs. 6 Nr. 3 GkZ Weisungen an die Vertreter in der 
Verbandsversammlung erteilen. Wenn ein Vertreter entgegen einer erteilten Weisung 
entscheidet, wird der Beschluss dennoch rechtswirksam. 
Als solches muss auch eine Entscheidung über die Erteilung einer Weisung immer im 
Vorwege erfolgen. 
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Diese Entscheidung über die Erteilung einer Weisung kann auf den Hauptausschuss 
übertragen werden. Dies wäre in der Hauptsatzung der Stadt Tornesch geregelt. Jedoch ist 
weder in § 45 b GO noch in § 9 der Hauptsatzung die Erteilungsbefugnis an den 
Hauptausschuss für Weisungen an Vertreter in Zweckverbänden geregelt. Deshalb ist die 
Ratsversammlung für die Erteilung bzw. Nichterteilung einer Weisung zuständig. Diese tagt 
am 07.10.2014.
Die nächste Schulverbandsversammlung ist für den 05.11.2014 terminiert.

Folgende wichtige Punkten sollen in der Neufassung geregelt werden:

 Anpassung der Finanzierung (s.o.)

 In § 6 der zurzeit geltenden Satzung wurde geregelt, dass der 
Schulverbandsvorsteher/ die Schulverbandsvorsteherin die 
Schulverbandsversammlung einlädt. Richtig ist jedoch, dass die 
Schulverbandsvorsitzende/ der Schulverbandsvorsitzende die 
Schulverbandsversammlung einberuft. Die Satzung wurde dementsprechend 
angepasst.

 Jährlich entstehen Kosten von bis zu 1.500 € für die Bekanntmachung in der Zeitung. 
Diese Kosten können durch die Veröffentlichung im Internet deutlich reduziert 
werden. Dann muss nur noch ein Hinweis in der Zeitung bekannt gemacht werden.

Weiter wurden redaktionelle Änderungen bzw. Anpassungen vorgenommen, die aus dem
beigefügten Vergleich der zurzeit geltenden Satzung mit diesem Entwurf ersichtlich sind.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Zu der ohnehin als Baukostenzuschuss, jetzt Schuldendiensthilfe genannten Zahlung, käme 
eine Verbandsumlage für die Stadt Tornesch i.H.v. voraussichtlich 169.000 € hinzu, die 
bereits in der Haushaltsplanung der Stadt Tornesch berücksichtigt wurde.

Zu E: Beschlussempfehlung  

1. Dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt Uetersen zweck Finanzierung 
des Zweckverbandes Schulverband Tornesch-Uetersen wird zugestimmt.
Der Bürgermeister wird ermächtigt die Zustimmung der 
Kommunalaufsichtsbehörde einzuholen und danach den Vertrag auszufertigen.

2. Die von der Stadt Tornesch gewählten Mitglieder der Verbandsversammlung
      werden angewiesen anliegender Verbandssatzung zuzustimmen.

gez.
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Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
-Vertragsentwurf
-Satzungsentwurf
-Vergleich bestehende Verbandssatzung/Entwurf
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Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

zwischen  

der Stadt Uetersen 

und 

der Stadt Tornesch 

 

zwecks Finanzierung des Zweckverbandes 

Schulverband Tornesch-Uetersen 
 

 

 

 

Aufgrund der §§ 1 und 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 

(GkZ) vom 28.02.2003 (GVOBl 2003 Nr 3 S 122-129) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

22.02.2013 (GVOBl. S.72) in Verbindung mit §§ 121 ff. Allgemeines Verwaltungsgesetz 

für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG -)  in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 02.06.1992 (GVOBl 1992 Nr 12 S 243-318; Berichtigung vom 

17.12.1992 (GVOBl 1992 Nr 22 S 534)) und des Beschlusses der Ratsversammlung der 

Stadt Uetersen vom _____ und der Ratsversammlung Tornesch vom _______ schließen 

die Stadt Uetersen und die Stadt Tornesch folgenden öffentlich-rechtlichen Vertrag: 

 

 

Präambel 

 

Der durch Vertrag vom 17.10.2002 gegründete Schulverband Tornesch-Uetersen ist 

Träger der Klaus-Groth-Schule, die aufgrund eines geänderten Schulgesetzes als 

Gemeinschaftsschule mit eigener Oberstufe geführt wird. Die Schule ist bis zum 

Abiturjahrgang voll aufgebaut, Gebäude und Ausstattung sind fertig gestellt. Die 

Finanzierung ist den Gegebenheiten anzupassen. 

 

 

§ 1 

Finanzierung 

 

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfes neben dem gesetzlich 

festgesetzten Schulkostenbeitrag eine Schuldendiensthilfe und eine Umlage von 

seinen Mitgliedern. 

 

(2) Die Höhe der Schuldendiensthilfe beträgt 700,00 Euro pro Schülerin und Schüler und 

Jahr und ist von den Städten Tornesch und Uetersen zu zahlen. Die Höhe der 

Schuldendiensthilfe richtet sich nach der tatsächlichen Frequentierung Uetersener 
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und Tornescher Schülerinnen und Schüler in der Kooperativen Gesamtschule zum 

Stichtag für die Schulstatistik im Herbst des Vorjahres.  

 

(3) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt wird auf die 

Verbandsmitglieder umgelegt (Verbandsumlage). 

 

(4) Die Verbandsumlage wird in der Haushaltssatzung für jedes Rechnungsjahr neu 

festgesetzt. Sie kann während des Rechnungsjahres nur durch eine 

Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 

Die Verbandsumlage wird nach dem Schlüssel 40/128 für Uetersen bzw. Tornesch 

berechnet. Ist die Höhe der Umlage bei Beginn des Rechnungsjahres noch nicht 

festgesetzt, so kann der Schulverband bis zur Festsetzung vorläufige vierteljährliche 

Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Rechnungsjahr zuletzt erhobenen 

Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das laufende Rechnungsjahr 

ist über die vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 

 

(5) Die Umlagen werden mit einem Viertel ihrer Jahresbeträge am 25. jedes ersten 

Quartalsmonats fällig. 

 

(6) Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist nach 

den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den Schulverband 

zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abgerechnet.  
 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Dieser Vertrag tritt mit Wirkung zum 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 5 des 

Öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Uetersen und der Gemeinde 

Tornesch zwecks Gründung des Zweckverbandes Schulverband Tornesch-Uetersen vom 

17.10.2002 außer Kraft. 

 

 

§ 3 

Kündigung 

Dieser Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann unter den Voraussetzungen des § 127 

Landesverwaltungsgesetz mit einer Frist von 18 Monaten zum Jahresende gekündigt 

werden. 
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Uetersen, ______________                                        Tornesch, ______________ 
 

 

 

 

 

(Andrea Hansen )                                                              (Roland Krügel) 

Bürgermeisterin                                                                  Bürgermeister 
 

 

 

 

Die Genehmigung nach § 5 Abs. 5 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 

wurde mit Verfügung des Herrn Landrats des Kreises Pinneberg vom ______ erteilt. 
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Verbandssatzung des Zweckverbandes 

„Schulverband Tornesch-Uetersen“ 

 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 

(GkZ) vom 28.02.2003 (GVOBl 2003 Nr 3 S 122-129) zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 22.02.2013 (GVOBl. S.72) in Verbindung mit § 4 der  

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) vom 

28.02.2003 (GVOBl 2003 Nr 3 S 57-94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

15.07.2014, GVOBl. S. 129, wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 

______ und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Pinneberg vom ____ fol-

gende Verbandssatzung erlassen: 

 

 
 

§ 1 

Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel 

(zu beachten: §§ 5, 13 GkZ) 
 

(1) Die Stadt Uetersen und die Stadt Tornesch bilden einen Zweckverband im Sin-

ne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. Der Zweckverband führt 

den Namen „Schulverband Tornesch-Uetersen“. Er hat seinen Sitz in Tornesch. 

(2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebiets-

hoheit. Er darf Beamtinnen, Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter be-

schäftigen. 

(3) Der Zweckverband führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift „Schulverband 

Tornesch-Uetersen“. 
 

 

§ 2 

Verbandsgebiet 
 

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder. 
 

 

§ 3 

Aufgaben 

(zu beachten: §§ 2, 3, 5 GkZ) 
 

Der Schulverband ist Träger der Klaus-Groth-Schule (KGS) in Tornesch. Die Best-

immungen des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes; verkündet als Artikel 1 

des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein vom 

24. Januar 2007 (GVOBl. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

13.12.2013 (GVOBl. S. 494), sind entsprechend zu berücksichtigen. 
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§ 4 

Organe 

(zu beachten: §§ 5, 8 GkZ) 
 

Organe des Zweckverbandes sind die Schulverbandsversammlung und die Schul-

verbandsvorsteherin oder der Schulverbandsvorsteher.  
 

 

§ 5 

Schulverbandsversammlung 

(zu beachten: § 9 GkZ) 
 

(1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bür-

germeistern der verbandsangehörigen Gemeinden oder ihren Stellvertretern im 

Verhinderungsfall und acht weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Ver-

bandsmitglieder. Davon stellt die Stadt Tornesch fünf und die Stadt Uetersen 

drei Vertreter. 

 

(2) Jede weitere Vertreterin und jeder weitere Vertreter hat eine Stellvertreterin oder 

einen Stellvertreter. 

 

(3) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Ver-

treterinnen und Vertreter haben jeweils eine Stimme. 

 

(4)  Die Schulverbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des 

ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 

und unter Leitung der oder des Vorsitzenden die zwei Stellvertreter oder Stell-

vertreterinnen. Für den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und die Stellvertreter 

und Stellvertreterinnen gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung entspre-

chend. 
 

 

§ 6 

Einberufung der Schulverbandsversammlung 

(zu beachten: §§ 5, 9 GkZ, § 34 GO) 
 

Die Schulverbandsversammlung ist von dem oder der Schulverbandsvorsitzenden 

einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im 

Halbjahr. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn ein Drittel der Ver-

bandsmitglieder es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. 
 

TOP 13

130 von 144 der Zusammenstellung



 3 

§ 7 

Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher 

(zu beachten: §§ 10, 11, 12, 13 GkZ, §§ 16a, 34, 35, 43, 47, 82 GO) 
 

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlzeit der 

Gemeinde- und Kreisvertretungen die Verbandsvorsteherin oder den Verbands-

vorsteher und zwei Stellvertretende. 

 

(2) Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher obliegen die ihr oder ihm 

gesetzlich übertragenen Aufgaben. 

 

(3) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. den Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbandes und die Niederschlagung 

solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von 

Vergleichen, soweit ein Betrag von 25.000 EURO nicht überschritten wird, 

2. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und 

die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die 

dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000 EURO nicht 

überschritten wird,  

3. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögens-

gegenstandes einen Betrag von 25.000 EURO nicht übersteigt, 

4. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins  

2.500 EURO nicht übersteigt, 

5. die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der 

Wert des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 

50.000 EURO nicht übersteigt, 

6. die Annahme von Schenkungen, Spenden, Erbschaften und ähnlichen Zu-

wendungen bis zu einem Wert von 25.000 EURO,  

7. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit 

der jährliche Mietzins 50.000 EURO nicht übersteigt, 

8. die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 50.000 EURO,  

9. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 

50.000 EURO.  
 

 

§ 8 

Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: § 5 Abs. 6 GkZ, §§ 45, 46 GO) 
 

(1) Der folgende ständige Ausschuss nach § 5 Abs. 6 GkZ, § 45 Abs. 1 GO wird 

gebildet: 

Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

Zusammensetzung:  3 Mitglieder der Schulverbandsversammlung. 
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(2) Die Schulverbandsversammlung kann stellvertretende Mitglieder des Ausschus-

ses wählen. Auch die stellvertretenden Mitglieder müssen der Verbandsver-

sammlung angehören. 
 

 

§ 9 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

(zu beachten: §§ 9, 13 GkZ, §§ 24, 33 GO,  

§ 2 Abs. 2 Ziff. 4a und § 8 ZVEntschVO) 
 

(1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre 

Tätigkeit gelten die Vorschriften für Gemeindevertreterinnen und –vertreter ent-

sprechend, soweit nicht das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit etwas 

anderes bestimmt. 

 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden von der oder dem Vor-

sitzenden der Schulverbandsversammlung durch Handschlag auf die gewissen-

hafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt. 

 

(3) Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung erhalten eine monatliche pau-

schale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckver-

bände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung. 

 

(4) Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher wird eine monatliche 

pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweck-

verbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung ge-

währt. 
 

 

§ 10 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

(zu beachten: Landesdatenschutzgesetz (LDSG)) 

 

Der Zweckverband ist für die Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen 

auszusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Tätig-

keitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder der Verbandsversammlung sowie der 

sonstigen Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gemäß §§ 13, 26 LDSG zu er-

heben und in einer Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu speichern. 
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§ 11 

Verbandsverwaltung 

(zu beachten: § 13 GkZ) 
 

Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassenge-

schäfte werden nach Maßgabe eines öffentlich-rechtlichen Vertrages durch die 

Stadt Tornesch wahrgenommen. 
 

 

§ 12 

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes 

(zu beachten: § 14 GkZ) 
 

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vor-

schriften des Gemeinderechts entsprechend. 
 

 

§ 13 

Deckung des Finanzbedarfes 

(zu beachten: §§ 15, 16 GkZ; § 111 SchulG) 

 

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfes neben dem ge-

setzlich festgesetzten Schulkostenbeitrag eine Schuldendiensthilfe und eine 

Umlage von seinen Mitgliedern. 

 

(2) Die Höhe der Schuldendiensthilfe beträgt 700,00 Euro pro Schülerin und Schü-

ler und Jahr und ist von den Städten Tornesch und Uetersen zu zahlen. Die 

Höhe der Schuldendiensthilfe richtet sich nach der tatsächlichen Frequentie-

rung Uetersener und Tornescher Schülerinnen und Schüler in der Kooperativen 

Gesamtschule zum Stichtag für die Schulstatistik im Herbst des Vorjahres.  

 
(3) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung 

von Ausgaben im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt wird auf die 

Verbandsmitglieder umgelegt (Verbandsumlage). 

 

(4) Die Verbandsumlage wird in der Haushaltssatzung für jedes Rechnungsjahr 

neu festgesetzt. Sie kann während des Rechnungsjahres nur durch eine Nach-

tragshaushaltssatzung geändert werden. 

Die Verbandsumlage wird nach dem Schlüssel 40/128 für Uetersen bzw. Tor-

nesch berechnet. Ist die Höhe der Umlage bei Beginn des Rechnungsjahres 

noch nicht festgesetzt, so kann der Schulverband bis zur Festsetzung vorläufige 

vierteljährliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Rechnungsjahr zuletzt 

erhobenen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das laufen-

de Rechnungsjahr ist über die vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeits-

zeitpunkt abzurechnen. 
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(5) Die Umlagen werden mit einem Viertel ihrer Jahresbeträge am 25. jedes ersten 

Quartalsmonats fällig. 

 

(6) Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist 

nach den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den 

Schulverband zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abge-

rechnet.  

 

§ 14 

Verträge mit Mitgliedern der Verbandsversammlung 

(zu beachten: § 5 GkZ in Verbindung mit § 29 GO) 
 

Verträge des Zweckverbands mit Mitgliedern der Verbandsversammlung und juristi-

schen Personen, an denen Mitglieder der Verbandsversammlung beteiligt sind, sind 

ohne Genehmigung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn sie sich 

innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 EURO, bei wiederkehrenden Leistungen von 

monatlich 500 EURO, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschrei-

bung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für 

Leistungen oder Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsord-

nung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmi-

gung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer 

Wertgrenze von 10.000 EURO, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 

1.000 EURO hält. 
 

 

§ 15 

Verpflichtungserklärungen 

(zu beachten: § 11 GkZ) 
 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 25.000 EURO, bei wieder-

kehrenden Leistungen monatlich 2.500 EURO, nicht übersteigt, sind rechtsverbind-

lich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 11 Abs. 2 und 3 GkZ entspre-

chen, Satz 1 gilt entsprechend für Ernennungsurkunden von Beamtinnen und Be-

amten, für Arbeitsverträge mit Angestellten sowie Arbeitsverträge mit Arbeiterinnen 

und Arbeitern. 
 

 

§ 16 

Änderungen der Verbandssatzung 

(zu beachten: § 16 GkZ, §§ 66 ff. LVwG) 
 

Eine Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1, der §§ 3 und 13 dieser Satzung bedarf unbe-

schadet der Regelung in § 16 GkZ der Zustimmung sämtlicher Verbandsmitglieder. 
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§ 17 

Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

(zu beachten: §§ 121, 124 LVwG) 
 

Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungsän-

derung nach § 16 GkZ eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweck-

verband und dem aufzunehmenden Mitglied. 

Für die Wirksamkeit dieses Vertrages bedarf es der Genehmigung durch die Vertre-

tungen der Trägerkommunen. Gleiches gilt sinngemäß für die Aufnahme weiterer 

Schulen in den Zweckverband. 
 

 

§ 18 

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes 

(zu beachten: §§ 5, 16, 17 GkZ, §§ 39, 127 LVwG) 
 

(1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mit-

gliedschaft im Zweckverband unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG mit 

einer Frist von 18 Monaten zum Jahresende kündigen. Mit dem Ausscheiden 

des Verbandsmitgliedes gehen alle Rechte und Pflichten des Verbandsmitglieds 

im Zweckverband unter; Vermögensvor- und –nachteile sind durch eine Verein-

barung nach § 6 GkZ auszugleichen. 

 

(2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusam-

menschluss entfallen sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung 

durch öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

 

(3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine 

Vermögensauseinandersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in 

welchem Umfange die Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des 

Zweckverbands beigetragen haben.  
 

 

§ 19 

Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbandes 

(zu beachten: § 13 GkZ, §§ 35 ff. LBG) 
 

Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Beamtinnen, Beam-

ten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter des Zweckverbands erfolgt bei einer 

Auflösung oder einer Änderung der Aufgaben nach einer Vereinbarung zwischen 

den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die Beamtinnen, 

Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter von den Verbandsmitgliedern 

oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig unter Wahrung ihres Besitzstandes     

übernommen werden. Die Vereinbarung ist Bestandteil des öffentlich-rechtlichen 

Vertrages über die Auflösung des Zweckverbandes. 
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§ 20 

Veröffentlichungen 

(zu beachten: § 5 GkZ, 

Bekanntmachungsverordnung § 4 Abs.1) 

 

(1) Satzungen des Zweckverbandes werden auf der Homepage der Städte Torne-

sch und Uetersen veröffentlicht und mit einem Hinweis auf die Bereitstellung im 

Internet in den Uetersener Nachrichten 3 Tage vor Veröffentlichung des Be-

kanntmachungstextes bekannt gemacht. 

 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen 

ist in Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Mo-

nat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der 

Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsie-

gel zu vermerken. 

 

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen 

ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

 

 

§ 21 

Inkrafttreten 
 

Die Verbandssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 23.06.2003 in der Fassung der 1. Nach-

tragssatzung vom 22.08.2008 außer Kraft. 
 

 

 

Tornesch, _______ 

 

 

 

Roland Krügel 

Verbandsvorsteher 
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Verbandssatzung des Zweckverbandes 

„Schulverband Tornesch-Uetersen“ 

 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in 

der Fassung der Bekanntmachung(GkZ) vom 28. Februar 02.2003 (GVOBl. Schl.-

H. 2003 Nr 3 S. 122-129) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.0622.02.2013 

(GVOBl. S.72) in Verbindung mit § 4 der  

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) vom 

28.02.2003 (GVOBl 2003 Nr 3 S 57-94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

15.07.2014, GVOBl. S. 129, wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 

17.07.2008______ und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Pinneberg 

vom ____ folgende Verbandssatzung erlassen: 

 

 
 

§ 1 

Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel 

(zu beachten: §§ 5, 13 GkZ) 
 

(1) Die Stadt Uetersen und die GemeindeStadt Tornesch bilden einen Zweckver-

band im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. Der Zweckver-

band führt den Namen „Schulverband Tornesch-Uetersen“. Er hat seinen Sitz in 

Tornesch. 

(2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebiets-

hoheit. Er darf Beamtinnen, Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter be-

schäftigen. 

(3) Der Zweckverband führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift „Schulverband 

Tornesch-Uetersen“. 
 

 

§ 2 

Verbandsgebiet 
 

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder. 
 

 

§ 3 

Aufgaben 

(zu beachten: §§ 2, 3, 5 GkZ) 
 

Der Schulverband ist Träger der neu zu gründenden Klaus-Groth-Schule (KGS) in 

Tornesch. Die Bestimmungen des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes; ver-

kündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in 

Schleswig-Holstein vom 24. Januar 2007 (GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9)GVOBl. S. 

39), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13.12.2013 (GVOBl. S. 

494), sind entsprechend zu berücksichtigen. 
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§ 4 

Organe 

(zu beachten: §§ 5, 8 GkZ) 
 

Organe des Zweckverbandes sind die Schulverbandsversammlung und die Schul-

verbandsvorsteherin oder der Schulverbandsvorsteher.  
 

 

§ 5 

Schulverbandsversammlung 

(zu beachten: § 9 GkZ) 
 

(1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bür-

germeistern der verbandsangehörigen Gemeinden oder ihren Stellvertreten-

denStellvertretern im Verhinderungsfall und acht weiteren Vertreterinnen 

oderund Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon stellt die GemeindeStadt 

Tornesch fünf und die Stadt Uetersen drei Vertreter. 

 

(2) Jede weitere Vertreterin und jeder weitere Vertreter hat eine Stellvertreterin oder 

einen Stellvertreter. 

 

(3) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Ver-

treterinnen und Vertreter haben jeweils eine Stimme. 

 

(4)  Die Schulverbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des 

ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 

und unter Leitung der oder des Vorsitzenden die zwei Stellvertreter / seine Stell-

vertretendenoder Stellvertreterinnen. Für den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 

und die Stellvertreter und Stellvertreterinnen gelten die Vorschriften der Ge-

meindeordnung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Gemeindevertre-

tung und ihre oder seine Stellvertretenden entsprechend. 
 

 

§ 6 

Einberufung der Schulverbandsversammlung 

(zu beachten: §§ 5, 9 GkZ, § 34 GO) 
 

Die Schulverbandsversammlung ist vom Schulverbandsvorstehervon dem oder der 

Schulverbandsvorsitzenden einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, 

mindestens jedoch einmal im Halbjahr. Sie muss unverzüglich einberufen werden, 

wenn ein Drittel der Verbandsmitglieder es unter Angabe des Beratungsgegenstan-

des verlangt. 
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§ 7 

Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher 

(zu beachten: §§ 10, 11, 12, 13 GkZ, §§ 16a, 34, 35, 43, 47, 82 GO) 
 

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlzeit der 

Gemeinde- und Kreisvertretungen die Verbandsvorsteherin oder den Verbands-

vorsteher und zwei Stellvertretende.  

 

(2) Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher obliegen die ihr oder ihm 

gesetzlich übertragenen Aufgaben. 

 

(3) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. den Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbandes und die Niederschlagung 

solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von 

Vergleichen, soweit ein Betrag von 25.000 EURO nicht überschritten wird, 

2. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und 

die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die 

dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000 EURO nicht 

überschritten wird,  

3. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögens-

gegenstandes einen Betrag von 25.000 EURO nicht übersteigt, 

4. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins  

2.500 EURO nicht übersteigt, 

5. die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der 

Wert des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 

50.000 EURO nicht übersteigt, 

6. die Annahme von Schenkungen, Spenden und, Erbschaften und ähnlichen 

Zuwendungen bis zu einem Wert von 25.000 EURO,  

7. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit 

der jährliche Mietzins 50.000 EURO nicht übersteigt, 

8. die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 50.000 EURO,  

9. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 

50.000 EURO.  
 

 

§ 8 

Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: § 5 Abs. 6 GkZ, §§ 45, 46 GO) 
 

(1) Der folgende ständige Ausschuss nach § 5 Abs. 6 GkZ, § 45 Abs. 1 GO wird 

gebildet: 

Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

Zusammensetzung:  3 Mitglieder der Schulverbandsversammlung. 
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(2) Die Schulverbandsversammlung kann stellvertretende Mitglieder des Ausschus-

ses wählen. Auch die stellvertretenden Mitglieder müssen der Verbandsver-

sammlung angehören. 

(3) Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung tagt nichtöffentlich. 
 

 

§ 9 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

(zu beachten: §§ 9, 13 GkZ, §§ 24, 33 GO,  

§ 2 Abs. 2 Ziff. 4a und § 8 ZVEntschVO) 
 

(1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre 

Tätigkeit gelten die Vorschriften für Gemeindevertreterinnen und –vertreter ent-

sprechend, soweit nicht das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit etwas 

anderes bestimmt. 

 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden von der oder dem Vor-

sitzenden der Schulverbandsversammlung durch Handschlag auf die gewissen-

hafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt. 

 

(3) Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung erhalten eine monatliche pau-

schale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckver-

bände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung. 

 

(4) Der Verbandsvorsteherin/ oder dem Verbandsvorsteher wird eine monatliche 

pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweck-

verbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung ge-

währt. 
 

 

§ 10 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

(zu beachten: Landesdatenschutzgesetz (LDSG) ))) 

 

Der Zweckverband ist für die Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen 

auszusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Tätig-

keitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder der Verbandsversammlung sowie der 

sonstigen Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gemäß §§ 13, 26 LDSG zu er-

heben und in einer Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu speichern. 
 

 

§ 11 

Verbandsverwaltung 

(zu beachten: § 13 GkZ) 
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Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassenge-

schäfte werden nach Maßgabe eines öffentlich-rechtlichen Vertrages durch die 

GemeindeStadt Tornesch wahrgenommen. 
 

 

§ 12 

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes 

(zu beachten: § 14 GkZ) 
 

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vor-

schriften des Gemeinderechts entsprechend. 
 

 

§ 13 

Deckung des Finanzbedarfes 

(zu beachten: §§ 15, 16 GkZ; § 111 SchulG) 

 

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfes neben dem ge-

setzlich festgesetzten Schulkostenbeitrag einen Baukostenzuschusseine 

Schuldendiensthilfe und eine Umlage von seinen Mitgliedern. 

(2)  

(2) Die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 40/128, wobei jede Kommune den 

gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines Baukosten-

zuschusses von Höhe der Schuldendiensthilfe beträgt 700,00 Euro pro Schüle-

rin und Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. Der Baukostenzuschuss 

bleibt unabhängig von derund ist von den Städten Tornesch und Uetersen zu 

zahlen. Die Höhe der Schuldendiensthilfe richtet sich nach der tatsächlichen 

Frequentierung Uetersener und Tornescher Schülerinnen und Schüler in der 

Kooperativen Gesamtschule ab Gründung der KGS feststehend. Der Zweck-

verband erwirbt die Realschule zu den gemäß Wibera-Gutachten vom 

31.12.2001 ermittelten fortgeschriebenen Restbuchwerten. Diese werdenzum 

Stichtag für die jeweils freiwerdenden ehemaligen Räume der Realschule 

incl.Schulstatistik im Herbst des Vorjahres.  

 
(3) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung 

von Ausgaben im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt wird auf die 

Verbandsmitglieder umgelegt (Verbandsumlage). 

 

(4) Die fest installierten und des beweglichen InventarsVerbandsumlage wird in 

den Finanzierungsplander Haushaltssatzung für den Bau der KGS eingebracht-

jedes Rechnungsjahr neu festgesetzt. Sie kann während des Rechnungsjahres 

nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 

(3) Die Verbandsumlage wird nach dem Schlüssel 40/128 für Uetersen bzw. 

Tornesch berechnet. Ist die Höhe der Umlage bei Beginn des Rechnungsjahres 

noch nicht festgesetzt, so kann der Schulverband bis zur Festsetzung vorläufige 

vierteljährliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Rechnungsjahr zuletzt 
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erhobenen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das laufen-

de Rechnungsjahr ist über die vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeits-

zeitpunkt abzurechnen. 

 

(5) Die Umlagen werden mit einem Viertel ihrer Jahresbeträge am 25. jedes ersten 

Quartalsmonats fällig. 

 

(6) Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist 

nach den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den 

Schulverband zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abge-

rechnet.  
 

 

§ 14 

Verträge mit Mitgliedern der Verbandsversammlung 

(zu beachten: § 5 GkZ in Verbindung mit § 29 GO) 
 

Verträge des Zweckverbands mit Mitgliedern der Verbandsversammlung und juristi-

schen Personen, an denen Mitglieder der Verbandsversammlung beteiligt sind, sind 

ohne Genehmigung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn sie sich 

innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 EURO, bei wiederkehrenden Leistungen von 

monatlich 500 EURO, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschrei-

bung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für 

Leistungen oder Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsord-

nung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmi-

gung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer 

Wertgrenze von 10.000 EURO, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 

1.000 EURO hält. 
 

 

§ 15 

Verpflichtungserklärungen 

(zu beachten: § 11 GkZ) 
 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 25.000 EURO, bei wieder-

kehrenden Leistungen monatlich 2.500 EURO, nicht übersteigt, sind rechtsverbind-

lich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 11 Abs. 2 und 3 GkZ entspre-

chen, Satz 1 gilt entsprechend für Ernennungsurkunden von Beamtinnen und Be-

amten, für Arbeitsverträge mit Angestellten sowie Arbeitsverträge mit Arbeiterinnen 

und Arbeitern. 
 

 

§ 16 

Änderungen der Verbandssatzung 

(zu beachten: § 16 GkZ, §§ 66 ff. LVwG) 
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Eine Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1, der §§ 3 und 13 dieser Satzung bedarf unbe-

schadet der Regelung in § 16 GkZ der Zustimmung sämtlicher Verbandsmitglieder. 
 

 

§ 17 

Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

(zu beachten: §§ 121, 124 LVwG) 
 

Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungsän-

derung nach § 16 GkZ eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweck-

verband und dem aufzunehmenden Mitglied. 

Für die Wirksamkeit dieses Vertrages bedarf es der Genehmigung durch die Vertre-

tungen der Trägerkommunen. Gleiches gilt sinngemäß für die Aufnahme weiterer 

Schulen in den Zweckverband. 
 

 

§ 18 

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes 

(zu beachten: §§ 5, 16, 17 GkZ, §§ 39, 127 LVwG) 
 

(1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mit-

gliedschaft im Zweckverband unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG mit 

einer Frist von 18 Monaten zum Jahresende kündigen. Mit dem Ausscheiden 

des Verbandsmitgliedes gehen alle Rechte und Pflichten des Verbandsmitglieds 

im Zweckverband unter; Vermögensvor- und –nachteile sind durch eine Verein-

barung nach § 6 GkZ auszugleichen. 

 

(2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusam-

menschluss entfallen sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung 

durch öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

 

(3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine 

Vermögensauseinandersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in 

welchem Umfange die Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des 

Zweckverbands beigetragen haben.  
 

 

§ 19 

Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbandes 

(zu beachten: § 13 GkZ, §§ 35 ff. LBG) 
 

Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Beamtinnen, Beam-

ten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter des Zweckverbands erfolgt bei einer 

Auflösung oder einer Änderung der Aufgaben nach einer Vereinbarung zwischen 

den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die Beamtinnen, 

Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter von den Verbandsmitgliedern 

oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig unter Wahrung ihres Besitzstandes     
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übernommen werden. Die Vereinbarung ist Bestandteil des öffentlich-rechtlichen 

Vertrages über die Auflösung des Zweckverbandes. 

 

 

§ 20 

Veröffentlichungen 

(zu beachten: § 5 GkZ, 

Bekanntmachungsverordnung § 4 Abs.1) 

 

(1) Satzungen des Zweckverbandes werden inauf der Tageszeitung „Homepage 
der Städte Tornesch und Uetersen veröffentlicht und mit einem Hinweis auf die 
Bereitstellung im Internet in den Uetersener Nachrichten“ bekanntgemacht. 

(1) Die 3 Tage vor Veröffentlichung ist mit dem Ablauf des Tages bewirkt, an dem 

die Zeitung den Satzungstext bekanntgemacht hatBekanntmachungstextes be-

kannt gemacht. 

 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen 

ist in Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Mo-

nat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der 

Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsie-

gel zu vermerken. 

 

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen       

ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

 

 

§ 21 

Inkrafttreten 
 

Die Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachungrückwirkend zum 

01.01.2014 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 23.06.032003 in der Fassung der 1. 

Nachtragssatzung vom 22.08.2008 außer Kraft. 
 
 

 

 
 

 

 

Tornesch, den ............................_______ 

 

 

 

Roland Krügel 

Verbandsvorsteher 
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